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MARKTPLATZ

Mitglieder werben Mitglieder

Machen Sie den Berliner 
Mieterverein noch stärker! 

Überzeugen Sie Ihre Freunde, Bekannten, Arbeits-
kollegen oder Nachbarn von den Vorteilen einer 

Mitgliedschaft im Berliner Mieterverein: Sie haben 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung in allen 

wohnungs- und mietrechtlichen Fragen. Der Berliner 
Mieterverein setzt berechtigte Mieter ansprüche gegen-
über Vermietern durch. Überprüfungen der Ansprüche 
und ausführliche Rechtsberatung sind für Mitglieder 

des Berliner Mietervereins kostenlos.

Für jedes neugeworbene Mitglied erhält der Werber 
15,- Euro auf seinem Mitgliedskonto gutgeschrieben. 

Mit deiner Unterschrift.
deiner spende. deineM einsatz.
SEI DABEI.
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Der Klassiker

 13 Euro  
 rund 720 Seiten  
 Aktuell und informativ   
 mit allen Neuregelungen des seit Mai 2013
 geltenden Mietrechtsänderungsgesetzes  
 Übersichtlich von A bis Z   
 Für alle verständlich   
 Fundgrube für Fachleute  
 Über 3000 Ge richtsurteile  
 Alle großen Mietrechtsthemen  
 Die häufigsten Alltags probleme  
 Die wichtigsten Fragen rund um die Wohnung   

Das Mieterlexikon ist erhältlich in den Beratungszentren 
und in der Geschäftsstelle des Berliner Mietervereins, 
 Spichernstraße 1, 10777 Berlin während der Ge schäfts-
 zeiten oder beim DMB-Verlag, 10169 Berlin oder 
im Internet unter www.mieterbund.de 

Viel Wissen ... 
 für wenig Geld

http://www.amnesty.de/
https://www.bund.net/
mailto:info@bund.net
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Die Berlin-Wer-
bung preist die 

Schönhauser 
Allee als 

Schmuckstück 
unter den 

Shopping-Meilen. 
Was ist dran?

24

Die Probleme der aus den  Fugen 
geratenden Metropolen harren 

weiter einer Lösung. Die UN-Welt-

siedlungskonferenz Habitat
brachte die Städte der Welt zusammen.

21

Mit ausländischen Firmensitzen 
und deutschen Gesetzeslücken   
wird der Fiskus alljährlich 
um Milliarden gebracht. 

Die Steuertricks 
der Immobilienbranche
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 Die unter „Leserbriefe“ abgedruck-
ten Beiträge sind Meinungsäuße-
rungen von Leserinnen und Lesern 
zu Berichten im MieterMagazin 
und geben nicht die Meinung der 
Redaktion wieder.

Betr.: MieterMagazin 11/2016, Sei-
te 12, Jens Sethmann: „IBB-Woh-
nungsmarktbarometer 2016 – Die 
Wohnungsnot geht weiter“

Wohnung verzweifelt gesucht

Ich bin gerade mit meinem fünfjäh-
rigen Sohn frisch von einem Aus-
landsaufenthalt zurückgekommen. 
Wir suchen schon seit drei Monaten 
eine Wohnung, und obwohl ich bei 
jeder Wohnungsbaugesellschaft in 
Berlin war und jeden Tag mindes-
tens zehn Wohnungsbewerbungen 
schreibe, finden wir keine. Ich bin 
verzweifelt. Ich wohne im Moment 
mit meinem Sohn in dem Kinderzim-
mer einer Freundin – mit deren Sohn 
zusammen also drei Personen auf 
zehn Quadratmetern. Offiziell bin 
ich obdachlos gemeldet. Ich hatte 
schon Bewerbungsgespräche und 
auch Zusagen für mehrere Kitaplät-
ze, nur leider komme ich nicht wei-
ter, solange wir keinen Wohnraum 
haben. Ich habe keine Mietschulden 
und keine Schufa-Einträge. Ich war 
auch schon beim Sozialamt, doch 
dort will man mir nicht weiterhelfen. 
Das „geschützte Marktsegment“ 
komme für eine obdachlose Mutter 
mit Kind nicht in Frage, denn diese 
Wohnungen seien laut einer Mitar-
beiterin für sehr schwer vermittelba-
re Wohnungslose vorgesehen. Ob-
wohl ich einen gepflegten Eindruck 
mache, werde ich von Vermietern 
immer wieder weggeschickt, sobald 
ich erwähne, dass ich ALG II beziehe. 
Ich hoffe, auf diesem Weg vielleicht 
Hilfe oder Ideen zu bekommen. Ich 
weiß einfach nicht mehr weiter. Bald 
ist Weihnachten und wir haben im-
mer noch keine Wohnung. Ich stehe 
morgens um sieben mit meinem 
Sohn auf und wir klappern jeden Tag 
bis spät abends Wohnungsangebo-
te ab. Die Belastung für einen Fünf-
jährigen ist dabei natürlich noch viel 
höher als bei mir. Gibt es denn nie-
manden, der mir hilft, wieder auf die 
Beine zu kommen? Ich möchte in 
keine Obdachlosenunterkunft. Ich 
möchte sobald wie möglich wieder 
arbeiten und mein Kind in einem 
normalen geregelten Zuhause auf-
wachsen sehen.  
Kimberly Jäger per E-Mail

Betr.: MieterMagazin 11/2016, Sei-
te 6, Birgit Leiß: „Wahlen zu den 
Mieterräten – Transparent und fair?“ 

Ebenfalls ausgeschlossen

Für unseren zur Gewobag gehö-
renden Wohnkomplex Kraut-, Ecke 
Blumenstraße, zu dem 150 Mietein-
heiten gehören, trifft auch zu, dass 
wir nicht in die Wahl des Mieterrats 
einbezogen waren. Eine Stellung-
nahme der Gesellschaft habe ich 
dazu bisher noch nicht erhalten.
F. Samuel per E-Mail

Betr.: MieterMagazin 10/2016, Sei-
te 24, Jens Sethmann: „Kastendop-
pelfenster – Die Augen des Berliner 
Mietshauses“ 

Aus der Seele gesprochen

Mit großer Genugtuung habe ich 
den Artikel gelesen. Sie sprechen 
mir aus der Seele. Aus meiner über 
50-jährigen Berufserfahrung als 
Maler- und Lackiermeister kann ich 
Ihnen in allen Punkten Recht geben. 
Auch als Sachverständiger für den 
Berliner Mieterverein habe ich mit 
vielen Mietern Gespräche zu diesem 
Themen geführt. 
Also weiter so. 
D. Binger per E-Mail

Betr.: MieterMagazin 11/2016, Sei-
te 13, Rainer Bratfisch: „Webtipp 
– Orientierung in neuer Umgebung, 
Wohnleitfaden für Geflüchtete“ 

Häme und Hetze?

Sie sollten sich mit Häme gegen Deut-
sche zurückhalten, es bekommt Ih -
nen und Ihren Mitgliedern sicher 
nicht. Ich habe nun schon öfter – 
wie im neuen MieterMagazin – be-
merkt, dass Sie tendenziell pro Asy-
lant und antideutsch schreiben. Das 
betrifft auch Ihre  Erwähnungen zum 
Thema AfD. Sicher hat Ihr Autor 
Recht, in dem Kontext ist es simpel 
Hetze.
Elke Gebel per E-Mail
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Beratung zu Weihnachten 
und Neujahr 2016/2017
Geschäftsstelle und alle Beratungszentren: 
geschlossen vom 24. bis einschließlich 26. De-
zember sowie am 31. Dezember 2016 

Alle weiteren bezirklichen Beratungsstellen: 
geschlossen vom 24. Dezember bis ein schließlich 
31. Dezember 2016; die Beratungsstelle in der Rieb-
nitzer Straße 1 b in Hohenschönhausen ist hiervon 
abweichend am Dienstag, den 20. Dezember und 
Dienstag, den 27. Dezember geschlossen.
MieterMagazin 12/2016
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Ausstellung
Bilder in Acryl und Tusche 
von Ute Lempp

im Beratungszentrum 
Südstern, Hasenheide 63, 
u Südstern, zu den 
üblichen Öffnungszeiten

vom 20. November 2016 
bis 31. März 2017  
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Gut zu wissen

Änderung Ihrer persönlichen Daten
Ihre Anschrift, Ihre Kontoverbindung oder Ihr Nach-
name   hat sich geändert? Sie können im Internet die 
 persönlichen  Daten Ihrer Mitgliedschaft ändern und 
dem Berliner Mieter verein  online mitteilen: 
https://service.berliner-mieterverein.de/service
MieterMagazin online lesen
Wenn Sie künftig zu den Online-Nutzern des Mieter-
Maga zin gehören wollen, dann registrieren Sie sich 
unter https://service.berliner-mieterverein.de/service
o
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Telefonische Kurzberatung
Bei einfachen rechtlichen Fragen erhalten Sie als  Mit  -
glied eine telefonische Kurzberatung – schnell und 
unbüro kratisch. Mehr zu diesem Service auf Seite 32.
Telefonberatung: S 030-226 26-152
www.berliner-sozialgipfel.de 
getragen vom DGB, von den Gewerkschaften NGG 
und Ver.di, von den Sozialverbänden AWO, SoVD, 
VdK und der Volkssolidarität, vom Humanistischen 
Verband sowie vom Berliner Mieterverein
r

r

e

Mediation und Konfliktberatung

Die Zeiten der telefonischen Beratung 
und die Rufnummer haben sich geändert.
Telefonische Beratung: donnerstags 17 bis 18 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter 
 geschaltet. Neue Rufnummer: S 030 - 34 71 08 21
E-Mail-Anfragen: mediation@berliner-mieterverein.de
rMagazin 12/2016

rstandssprechstunde 
 ehrenamtliche Vorstand des Berliner Mieter vereins bie-
an jedem dritten Montag im Monat von 16 bis 18 Uhr 
e Sprechstunde für Mitglieder an. Gerne stellt sich der 
stand den Fragen oder An regungen der Mitglieder. 
hste  Ter mi  ne: Montag, 19. Dezember 2016 
 Montag, 16. Januar 2017.   
 Anmeldung ist bis 14 Tage vor dem Termin 

er S 030-226 26-120 erforderlich.

in Massalsky (Vorsitzender), 
 Rainer Tietzsch (Schatzmeister), 
 Regine Grabowski (Schriftführerin)
Zum  
Jahresende

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und für 

das Jahr 2017 Glück, 
Gesundheit, Erfolg.

Vorstand und Ge-
schäftsführung des 

Berliner Mietervereins 
sowie die Redaktion 
des MieterMagazins
Beratungszentrum Frankfurter Allee
Wir sind in ein größeres Ladenobjekt umgezogen. Sie 
finden uns ab sofort in der Frankfurter Allee 85. Unser 
neues Bera tungs zentrum liegt zwischen dem Ring-Center 
und dem Bezirksamt Friedrichshain. Fahrverbindungen: 
S-/U-Bhf. Frankfurter Allee, U-Bhf. Samariterstraße. 

Hohenschönhausen
Unsere Beratungsstelle zieht um. Sie finden uns ab so-
fort im Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel, Ribnitzer 
Straße 1 b, 2. OG. Raum 204, der Zugang ist barrierefrei, 
neue Beratungszeit: dienstags von 17 bis 19 Uhr
Fahrverbindungen: S 75 Wartenberg, 
Tram M4, M5, Bus 256, 359
am 20. und 27. Dezember geschlossen

Die bisherige Beratungsstelle im Hedwig  Stadtteilzentrum, 
Hedwigstraße 12 wurde wegen erheblicher Bau mängel 
am Gebäude kurzfristig und dauerhaft geschlossen.

ACHTUNG! Geschäftsstelle Spichernstraße 1  
am 16. Dezember ab 15 Uhr geschlossen
Wegen einer betrieblichen Veranstaltung bleibt die Ge-
schäftsstelle in der Spichernstraße 1 am 16. Dezember 
2016 ab 15 Uhr geschlossen. An diesem Tag findet  
keine öffentliche Rechtsberatung statt.
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Einsenderin dieses Fotos 
ist Gitte Ley.

Augenblicke
Ob ein Bild zum Nach-
denken, ein Motiv mit 
Witz oder ein Foto aus 
ungewöhnlicher Per-
spektive: Schicken Sie 
dem MieterMagazin 
Ihre Momentaufnahme 
rund um das Thema 
Wohnen – die Redaktion 
honoriert den  Abdruck 
mit 40 Euro.
5
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Panorama

nach einer Mietenbegrenzung
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Alle drei Jahre treffen sich Mieter-
organisationen aus Europa und der 
ganzen Welt zum Kongress der Inter-
nationalen Mietervereinigung I.U.T. 
(International Union of Tenants). 
Dieses Jahr fand der Kongress vom 
14. bis 16. Oktober 2016 in Glas-
gow statt.

Der Kongress bietet den Teilneh-
mern die Möglichkeit, die mieten- 
und woh nungspolitische  Situation 
anderer Län der kennenzu lernen. 
140 Delegierte aus 29 Ländern, da-
runter auch die des Berliner Mieter-
vereins, waren in Glasgow vertre-
ten und hatten reichlich Gelegen-
heit für einen Erfahrungsaustausch. 
Der Schwede Sven Bergenstråhle 
wurde erneut zum Präsidenten der 
I.U.T. gewählt.
Dieses Jahr wurde die Notwendig-
keit einer Mietenbegrenzung disku-
tiert und dabei immer wieder auf 
die Erfahrungen aus Deutschland 
zurückgegriffen. Denn auch wenn 
zahlreiche Ausnahmen die Wirkung 
der Mietpreisbremse hierzulande 
schmälern: Andere Länder blicken 
neidisch auf die deutsche Regelung 
und die gesetzlichen Begrenzungen 
von Mieterhöhungen im Bestand. 

I.U.T.-KOnGrEss 

Internationaler ruf 
Das schottische E

Glasgow war 
der diesjährige 

Gastgeber für die 
140 Delegierten 

der Internatio nalen 
Mietervereini-

gung I.U.T.

L Weitere Infor-
mationen zum 
I.U.T.-Kongress 
2016 unter 
www.iut.nu/
conferences.htm 
66
Auch andere Länder nutzen Varian-
ten der Mietbegrenzung. In Schwe-
den werden alle Mieten zwischen ei-
ner Mietervereinigung und den Ver-
mietern ausgehandelt. In New York 
wird einmal im Jahr die Miete für ei-
ne Million Mietverhältnisse durch 
den „Rent Guidelines Board“,  eine 
Art kommunaler Mieten-Ausschuss, 
festgesetzt. In den Niederlanden 
darf eine Mieterhöhung nicht über 
eine maximale, einmal im Jahr von 
der Regierung festgelegte Rate hin-
ausgehen. Auch Paris hat 2015 eine 
Mietpreisbremse eingeführt. Doch 
leider viel zu spät, wie Sébastien Jo-
lis von der Pariser Stadtregierung 
zu berichten wusste. Die festgeleg-
ten Miethöchstwerte, die bei neuen 
Miet verträgen nicht überschritten 
werden dürfen, liegen in  Paris zwi-
schen 27 und 37,60 Euro pro Qua-
dratmeter nettokalt. 2014 zahlte 
man bereits durchschnittlich 25,30 
Euro pro Quadratmeter. Unter dem 
Schlagwort „Living Rent“ setzt sich 
eine schottische Mieterinitiative 
sehr öffentlichkeitswirksam für ei-
ne Mietpreisbegrenzung im priva-
ten Sektor ein, wie Liz Ely berichten 
konnte.
Berichte über die Wohnsituation in 
anderen Ländern zeigen, dass Mie-
ter in vielen Ländern deutlich weni-
ger Schutz als in Deutschland genie-
ßen. So haben zum Beispiel in Aus-
tralien die Mieter kaum Kündigungs-
schutz. Unabhängig von der  Dauer 
des Mietverhältnisses kann der Ver-
mieter mit kurzen Fristen kündigen, 
wenn er die Wohnung für sich oder 
Fami lienmitglieder benötigt (vier Wo-
chen Kündigungsfrist), die Wohnung 
ver kaufen möchte (acht Wochen Kün-
digungsfrist) oder umfangreiche In-
standsetzungen oder Modernisie-
rungen plant (zwölf Wochen Kündi-
gungsfrist). Oft ist in anderen Län-
dern auch der Mieter allein für die 
Instandhaltung der Wohnung ver-
antwortlich.  
Barbara Steenbergen, Leiterin der 
Vertretung der I.U.T in Brüssel, be-
richtete über Gesetzesvorhaben der 
EU. Die I.U.T. will frühzeitig interve-
nieren und sich mit intensiver Lob-
by-Arbeit für den Schutz der Mieter 
einset zen. 
Die für Mietervereinigungen rele-
vanten Themen, die in Brüssel dis-
kutiert werden, sind insbesondere die 
soziale Wohnungsbauförderung, die 
energetische Gebäudemodernisie-
rung, steigende Energiekosten sowie 
die Realisierung bezahlbaren Wohn-
raums.
Wibke Werner
Ausstellungstipp
Mieterkämpfe 
Der Fotograf und Filmemacher („Mietrebellen“) 
 Matthias Coers zeigt in einer Ausstellung anhand 
von 86 Fotografien Kämpfe von Berliner Mieterin-
nen und Mietern. Es geht um den Erhalt bezahl-
baren Wohnraums, die Abwehr von energetischer 
Modernisierung und die Verhinderung von Zwangs-
räumungen. In Hausgemeinschaften, Nachbarschaf-
ten oder Stadtteilinitiativen werden die Menschen 
aktiv, um sich der drohenden Verdrängung entge-
genzustellen, ob der eigenen oder der eines Nach-
barn. Coers Fazit der in seiner Ausstellung doku-
mentierten Entwicklung: „Ob Mietwohnung oder 
kleine Gewerbeeinheit, in vielen Stadtteilen Berlins 
sind die Menschen nicht mehr gewillt, einen Aus-
tausch der Bevölkerung durch steigende Wohnkos-
ten hinzunehmen.“                                         mm

L Wohnen.Stadt.Solidarität.
Ausstellung vom 1. November 

2016 bis 28. Januar 2017 im 
ver.di-Bildungszentrum Clara 
Sahlberg, Koblanckstraße 10, 

14109 Berlin; 
Faltblatt zur Ausstellung:

www.bbz.verdi.de/upload/
BBZ _ Ausstellung _ Coers.pdf
MieterMagazin 12/2016
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www.bbz.verdi.de/upload/BBZ_Ausstellung_Coers.pdf


Technik, Frauen auf warme Kleidung 

Frauen heizen früher im Jahr als 
Män ner und setzen zum sparen von 
Heiz kosten lieber auf einen  warmen 
Pulli als auf Zeitschaltuhren, so  eine 
deutschlandweite studie von immo-
welt.de. Die be lieb testen spartricks: 
Gezieltes Heizen einzelner  räume 
(51 Prozent), Zeitsteuerung (30 Pro-
zent) und warme Kleidung (29 Pro-
zent).

67 Prozent der Deutschen drehen 
spätestens im Oktober zum ersten 
Mal die Heizung auf. 26 Prozent 
beginnen erst im November zu hei-
zen, 6 Prozent im Dezember. Frauen 
sind verfrorener: Bei 72 Prozent der 

HEIZKOsTEn sPArEn

Männer setzen auf 
MieterMagazin 12/2016

Muss der Ver mieter
über Bildungs-
abschlüsse und Be-
rufe seiner Mieter 
Bescheid wissen?
weiblichen Befragten sorgt die Hei-
zung spätestens Ende Oktober für 
eine warme Wohnung, von den Män-
nern schalten nur 62 Prozent bis da-
hin die Heizung an. Auch in anderer 
Hinsicht unterscheiden sich Mann 
und Frau in ihren Heizgewohnhei-
ten: Um Heizkosten zu sparen, zieht 
sich jede dritte Frau (33 Prozent) lie-
ber einen warmen Pulli an oder hüllt 
sich in eine Decke, bei den Männern 
tun das nur 24 Prozent. 34 Pro-
zent der Männer setzen zur Kos-
teneinsparung eher auf Technik und 
 steuern ihre Heizung per Zeitschalt-
uhr (Frauen: 26 Prozent).
mm
sGEnOssEnsCHA

rhebung
Was machen sie, um Heizkosten zu sparen? 

Nur einzelne Räume heizen und 
die Zimmertüren schließen

Nutze eine Zeitsteuerung für  
die Heizung

Warme Kleidung tragen/ 
in eine Decke hüllen

Nichts, ich will nicht frieren

Heize nur wenig und nutze dann 
Heizdecke/Kissen/Wärmeflasche

Rollläden zur Wärmedämmung  
möglichst unten lassen

Schalte die Heizung manuell 
nur stundenweise ein

54 %
48 %

26 %
34 %

33 %
24 %

27 %
28 %

19 %
20 %

9 %
6 %

15 %
14 %

Mehrfachnennungen möglich, Quelle: immowelt AGFrauen Männer
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Die Berliner Bau- und Wohnungs-
genossenschaft von 1892 eG feiert 
im nächsten Jahr ihr 125-jähriges 
Bestehen. Die zweitälteste Genos-
senschaft Berlins verfügt über 6769 
Wohnungen und hat rund 14 100 
Mitglieder. Über die „Datensammel-
wut“ ihrer Genossenschaft haben 
zwei Genossen ihren Ärger öffent-
lich gemacht. 

Bereits im Frühjahr diesen Jahres 
gab die „1892“ eine Bewohnerpro-
gnose für das Jahr 2025 in Auftrag, 
um den künftigen Bedarf an alters-
gerechten Wohnformen und mög-

BErlInEr BAU- UnD WOHnUnG

Umstrittene Datene

 

lichen Unterstützungsleistungen zu 
ermitteln und daraus unternehmeri-
sche Entscheidungen abzuleiten. Da-
bei stellte die Genossenschaft fest, 
dass sie genauere Daten benötigt, 
um zukunftssicher planen zu kön-
nen. Das unabhängige Beratungs-
unternehmen „giwes“ verschickte 
deshalb im Auftrag der „1892“ im 
September 2016 an 6590 Haushalte 
einen sechsseitigen Fragebogen mit 
28 Fragen – unter anderem zur Zu-
friedenheit der Mitglieder mit ihrer 
Wohnung, dem Wohnumfeld und 
den Leistungen der Genossenschaft, 
aber auch zum verfügbaren monatli-
chen Haushaltseinkommen, den Bil-
dungsabschlüssen der Haushaltsmit-
glieder ab 18 Jahre und ihrer berufli-
chen Stellung. 
Zwei Mitglieder der Genossenschaft 
geben nun zu bedenken, dass diese 
Daten benutzt werden könnten, um 
den Spielraum für eine Erhöhung 
der Nutzungsentgelte auszuloten. 

„Schwer zu verstehen“, sagt Monika 
Neugebauer, Sprecherin der „1892“, 

„denn jeder, der eine Wohnung mie-
tet, muss viel mehr persönliche Da-
ten bekanntgeben: Einkommens-
nachweis, Schufa-Auskunft und so 
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weiter. Die Umfrage war zudem frei -
willig und anonym.“ Doch die Ano-
nymität wird von den besorgten Mit -
gliedern in Frage gestellt: Auch wenn 
jede Siedlung durchschnittlich aus 
286 Haushalten besteht – in eini gen 
kleinen Siedlungen seien Rückschlüs-
se auf einzelne Bewohner möglich. 
Monika Neugebauer: „Für solche 
Rückschlüsse benötigen wir keine 
Umfrage. Die Befürchtung, durch 
eine Befragung Mieterhöhungen 
auszuloten, ist fern jeder Realität 
und widerspricht aller bisherigen 
Praxis.“
Der Vorstand führte mit den beiden 
Mitgliedern ein längeres Gespräch, 
ohne dass es zu einer Einigung kam. 
Das Beratungsunternehmen giwes 
beruft sich darauf, dass die Metho dik 
der Umfrage schon 2005 mit dem 
da maligen Berliner Datenschutzbe-
auf  tragten abgestimmt worden ist. 
Anja-Maria Gardain, Sprecherin der 
Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit: 

„Wir prü fen zurzeit die aktuelle Um-
frage. Das wird auch anderen Ge-
nossenschaften Rechtssicherheit 
geben.“
Rainer Bratfisch
77
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Zufriedenheits-studie 

Genossenschaften h
die große Mehrheit der Mieter ist 
mit ihrem Vermieter zufrieden. das 
hat der aktuelle „servicemonitor 
Wohnen 2016“ herausgefunden. 
Abstriche gibt es in puncto erreich-
barkeit per e-Mail – was für  viele 
immer wichtiger wird – und bei der 
Bearbeitung von schadensmeldun-
gen. 

Seit 2008 erstellt das Hamburger Be-
ratungsunternehmen „Analyse & 
Konzepte“ alle zwei Jahre eine Stu-
die zur Zufriedenheit mit dem Ver-
mieter-Service. Bundesweit wur-
den 1000 Haushalte befragt, somit 
gilt sie als repräsentativ. Wichtigs-
tes Ergebnis: Die Zufriedenheit mit 
den Leistungen des Vermieters ist 
gestiegen. Lediglich neun Prozent 
antworten auf die allgemeine Frage 
nach der Zufriedenheit mit „weni-
ger zufrieden“ oder „unzufrieden“. 
Dabei macht es fast keinen Unter-
schied, bei welchem Vermieter man 
wohnt. Das war 2012 noch anders, 
damals schnitten private Wohnungs-
unternehmen und Verwaltungsge-
sellschaften deutlich schlechter ab. 
Geht man ins Detail, sind allerdings 
doch Unterschiede festzustellen, et-
wa bei der telefonischen Erreichbar-
keit. Hier haben sich die kommuna-
len Wohnungsunternehmen enorm 
verbessert. Waren im Jahre 2012 
noch 21 Prozent ihrer Mieter damit 

„vollkommen zufrieden“, sind es jetzt 
34 Prozent. Weitaus schlechter wer-
den die Genossenschaften beurteilt. 
Hier zeigen sich nur 19 Prozent mit 
der telefonischen Erreichbarkeit ganz 
zufrieden. Die Genossenschaften wur-
den bei dieser wichtigen Frage so-
gar von den privaten Einzelvermie-
tern (25 Prozent) sowie den privaten 
Wohnungsunternehmen (20 Prozent) 
abgehängt. 
Weniger glücklich sind die Mieter 
mit der Erreichbarkeit ihres Vermie-
ters per E-Mail. Vollkommen zufrie-
den sind damit aktuell nur 15 Pro-
zent. 2012 lag dieser Wert noch bei 
24 Prozent. Das hat offenbar damit 
zu tun, dass die Erwartungshaltung 
größer geworden ist: Schnell eine E-
8

Mail zu schicken – das ist heutzuta-
ge für die meisten selbstverständlich. 
Zwar haben sich die Unternehmen 
darauf eingestellt, aber in der Praxis 
ist diese Form der  Kommunikation 
noch deutlich verbesserbar. Die Fol ge: 
70 Prozent der Mieter greifen lieber 
zum Telefon. Am besten schneiden 
auch hier die Städtischen ab. Immer-
hin 22 Prozent ihrer Mieter sind voll-
kommen zufrieden (Genossenschaf-
ten: 14 Prozent). 
Mit der Bearbeitung von Reparatur-
anfragen sind die Mieter insgesamt 
unzufriedener als 2012. Gerade Woh-
nungsgenossenschaften scheinen 
in dieser Hinsicht Nachholbedarf zu 
haben, heißt es in der Studie. Nur 
14 Prozent ihrer Mieter sind damit 
vollkommen zufrieden – das ist der 
niedrigste Wert aller Vermieter-  
Ty pen. Allerdings haben auch die 
kommunalen Wohnungsunterneh-
men nachgelassen. Waren 2012 
noch 42 Prozent vollkommen zu-
frieden, rutschte dieser Wert auf 
25 Prozent ab.             Birgit Leiß
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Beim reparatur-
service haben alle 
nach gelassen 

www.analyse-kon
zepte.de/service-
monitor_wohnen/
Buchtipp
neue standards für das Wohnen
Zu den Preistreibern beim Bau von Wohnungen  gehören 
neben den Grundstücks- und Baustoffpreisen auch die 
Anforderungen der DIN- und EU-Normen. Zehn Architek-
ten aus namhaften Büros engagieren sich in diesem Buch 
für ein Wohnen, das sich auf Essenzielles besinnt, reich 
an Atmosphäre ist und anpassungsfähige Raumstruktu-
ren bietet – auch für Menschen mit durchschnittlichen 
Einkommen. Immer höhere Anforderungen an die Bau-
standards – vom Stellplatznachweis über mittlerweile un-
überschaubare Baunormen bis zur Energieeinsparverord-
nung – führen, auch wenn ihre Intentionen isoliert be-
trachtet nachvollziehbar sind, in der Summe zu Kosten, 
die es selbst städtischen Wohnungsunternehmen  heute 
unmöglich machen, Sanierung und Neubau von Woh-
nungen zu vertretbaren Mieten umzusetzen. Bauland 
darf nicht länger zum Höchstgebot veräußert werden. 
Politisch gewollte, gemeinwohlorientierte Projekte müs-
sen bei der Grundstücksvergabe begünstigt werden. Die 
Autoren liefern keine Handlungsanweisungen, wie be-
zahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, sondern 
sehen sich als Impulsgeber und öffnen Spiel- und Denk-
räume, um den tatsächlichen Anforderungen der Men-
schen an ihre Wohn- und Lebenswelt gerecht zu wer-
den. Zahlreiche gebaute Beispiele reflektieren konkret 
 aktuelle Anforderungen an das Wohnen in einer sich 
 rasant  ver ändernden Gesellschaft.

Herausgegeben 
für den Bund 
Deut scher Archi-
tekten BDA von 
Olaf Bahner und 
Matthias Böttger: 
Neue Standards – 
Zehn Thesen zum 
Wohnen. Berlin 
2016. 28 Euro.
Ausstellung im 
Deutschen Archi-
tekturzentrum DAZ 
in der Köpenicker 
Straße 48-49, 
mittwochs bis 
sonntags von 
15 bis 20 Uhr
MieterMagazin 12/2016

http://www.analyse-konzepte.de/
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Während das Kochen und heizen 
mit Gas ab 1. Januar 2017 günsti-
ger wird, müssen sich  stromkunden 
auf Preiserhöhungen einstellen. 
durch einen klugen Wechsel des 
Anbieters kann dies mehr als wett-
gemacht werden, rät die Zeitschrift 
finanztest. 

Grund für die steigenden Preise ist 
zum einen eine Erhöhung der Öko-
strom-Umlage von 6,35 auf 6,88 
Cent pro Kilowattstunde. Mit der 
auch EEG-Umlage genannten Ge-
bühr beteiligen sich die Verbraucher 
am Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Wesentlich stärker ins Gewicht 
fallen jedoch die steigenden Netz-
entgelte, also die Gebühr, mit der 
Verbraucher den Bau und Unterhalt 
der Stromnetze bezahlen. 
Energie-Experte Udo Sieverding von 
der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen sagt: „Viele Versorger be-

steiGende stroMPreise 

nicht ärgern, sonde
MieterMagazin 12/2016
gründen Preiserhöhungen zwar mit 
gestiegenen Steuern und Abgaben, 
schlagen dann aber tatsächlich noch 
etwas oben drauf.“ Bis zu 335 Eu-
ro, so hat Finanztest ausgerechnet, 
kann eine dreiköpfige Berliner Fami-
lie sparen, wenn sie vom Vattenfall-
Tarif „Easy12strom“ zu „Schweiz 
Strom“ in den Onlinetarif „Schweiz-
strom online 12“ wechselt. Hier gibt 
es nämlich einen Sofortbonus von 
232 Euro. 
Allerdings sollte man sich zunächst 
fragen, was für ein Kundentyp man 
ist. Die höchsten Ersparnisse erzielen 
aktive Wechsler, die bereit sind, ei-
nen gewissen Aufwand zu betreiben. 
Verträge mit verlockenden  Prämien 
für Neukunden sind nämlich oft nur 
im ersten Jahr wirklich günstig. Man 
muss also daran denken, den  Vertrag 
rechtzeitig zu kündigen.  Viele güns-
tige Tarife für Bequeme sind aber 
reine Onlinetarife, heißt es bei Fi-
gt Mietpre

Fo
to

: N
ils

 R
ic

ht
er
nanztest. Das heißt: Sämtliche Kom  -
munikation erfolgt per E-Mail. Der 
Wechsel selber ist unkompliziert und 
ohne Risiko. Im Falle einer Insolvenz 
übernimmt automatisch der örtliche 
Grundversorger die Belieferung. 
Gas wird dagegen günstiger, vor al-
lem wegen gesunkener Weltmarkt-
preise und weil die Netzgebühren 
zurückgehen. Berlins größter Anbie-
ter Gasag will die Preise um gut ei-
nen halben Cent senken. Für Mieter 
einer Durchschnittswohnung mit 
12 000 Kilowattstunden Jahresver-
brauch wird die Rechnung somit um 
rund 65 Euro niedriger ausfallen. 
Birgit Leiß

eine strompreis-
erhöhung lässt sich 
durch einen klugen 
Wechsel des An-
bieters ausgleichen

L Der Test zu 
Stromkosten ist in 
Finanztest Ausgabe 
11/2016 erschie-
nen. Für 1,50 
Euro kann man die 
Ergebnisse herun-
terladen unter 
www.test.de/
strompreise 
isbremse

die Mietpreisbremse erweist sich 
immer mehr als gerichtsfest. Auch 
das Amtsgericht neukölln verurteil-
te am 8. september eine Vermiete-
rin, die Miete zu senken und zu viel 
kassierte Miete zurückzuzahlen.

Im Juli 2015 hatte ein Mieter eine 
76 Quadratmeter große Wohnung 
zu einer Monatsmiete von 725  Euro 
nettokalt angemietet. Das entspricht 
9,50 Euro pro Quadratmeter. Da dies 
weit über der ortsüblichen Ver gleichs-
miete liegt und auch die  Vormiete rin 
nur rund 5,50 Euro pro Quadratme-
ter gezahlt hatte, erkannte der Mie-
ter einen Verstoß gegen die Miet-
preisbremse und klagte auf eine 
Sen kung der Monatsmiete um 221 
Euro und die Rückzahlung der zu 
viel gezahlten Miete.
Das Amtsgericht gab ihm recht. Es 
ermittelte anhand des Berliner Miet-
spiegels 2015 eine Vergleichsmiete 

AMtsGericht neuKölln 

Pionierurteil bestäti

das Amtsgericht E
neukölln bestätigt 

in seiner urteilsbe-
gründung, dass die 

Mietpreisbremse 
verfassungs-

konform ist

L AG Berlin-
Neukölln vom 

8. September 2016 
– 11 C 414/15 –,
(zu diesem Urteil 

auch unser Beitrag 
auf Seite 29 in 

dieser Ausgabe des 
MieterMagazins)
von 6 Euro. Da dieser Wert laut Miet-
preisbremse um höchstens zehn Pro-
zent überschritten werden darf, ist 
hier eine Quadratmetermiete von 
maximal 6,60 Euro zulässig. 
Bemerkenswert ist das Urteil auch, 
weil es die Verfassungsmäßigkeit 
der Mietpreisbremse bestätigt. Der 
Eingriff in das Eigentum des Vermie-
ters sei aus „Gemeinwohlerwägun-
gen“ gerechtfertigt. Das „Verlangen 
überhöhter Preise in Ausnutzung ei-
ner Mangellage“ sei „eine die sozia -
le Funktion des Eigentums missach-
tende Nutzung“, die von der Eigen-
tumsgarantie des Grundgesetzes 
nicht geschützt werde.
Zudem stärkte das Gericht erneut 
den Mietspiegel: Es folgte der Ver-
mieterin nicht, die meinte, anhand 
von 23 Vergleichswohnungen  eine 
ortsübliche Vergleichsmiete von 
8,94 Euro herleiten zu können.
Das Amtsgericht Lichtenberg hat ein 
ähnliches Urteil gesprochen (Mieter-
Magazin 11/2016, Seite 11: „Miet-
preisbremse erstmals vor Gericht 
durchgesetzt“), das irrtümlich für 
das erste Mietpreisbremsenurteil ge-
halten wurde. Das Neuköllner Urteil 
ist drei Wochen älter, wurde aber 
erst später bekannt.  Jens Sethmann
9

http://www.test.de/strompreise


 Weste

Panorama

Fo
to

: S
ab

in
e 

M
it

te
rm

ei
er
Verein LeBrecht 23/62

Fleck auf der weißen
Ungewöhnliche Zeiten erfordern un
gewöhnliche Maßnahmen,  haben 
sich neuköllner Mieter gedacht. 
Um sich gegen die Verdrängung 
durch einen profitorientierten in
vestor zur Wehr zu setzen, haben 
sie sich zu einem äußerst profes
sionellen Vorgehen entschlossen. 
Doch das Bezirksamt ließ die Mie
ter im regen stehen. 

Das Gebäude Lenaustraße 23, Ecke 
Hobrechtstraße 62 war lange in Fa
milienbesitz und wurde 2014 an ei ne 
Investorengruppe verkauft. Durch 
intensive Recherchen fanden die 
Mieter heraus, mit welchem Inves
tor sie es zu tun haben. Der  „Richert 
Group“, ein undurchsichtiges Fir
mengeflecht mit wechselnden Ob
jektgesellschaften, gehört unter an
derem die Hobrechtstraße 28 – eben
falls im Reuterkiez –, wo die ein
schlägig bekannte Firma „Pro Sa
luta“ durch das Haus geht und den 
Mietern Abfindungen anbietet. Seit 
Jahren stehen etliche Wohnungen 

 eine haus E
gemeinschaft 

in neukölln will 
ihrer möglichen 

Verdrängung 
recht zeitig 

entgegentreten

L Die Homepage 
des Vereins:
http://lebrecht
2362ev.jimdo.com
10

rb
leer. Davon alarmiert,  beschlossen 
die Mieter der Lenau, Ecke Hob
rechtstraße, frühzeitig aktiv zu wer
den. 
Zwar haben sie bis heute nicht ein
mal eine Modernisierungsankün
digung, doch im November 2015 
gründeten sie den Verein „LeBrecht 
23/62 e.V.“. „Ein Verein bietet einen 
größeren rechtlichen Schutz und hat 
eine größere Außenwirkung als eine 
lose Mietergemeinschaft“, erklärt 
der geschäftsführende Vorstand 
Sven Theinert. Er betont, dass man 
gegen eine Modernisierung nichts 
einzuwenden habe. Allen sei klar, 
dass die Mieten steigen werden. Der
zeit werden die Wohnungen noch 
ofenbeheizt und sind entsprechend 
preiswert. „Aber wir wehren uns ge
gen Luxuseigentumswohnungen, 
und wir möchten hier wohnen blei
ben“, erklärt er. Noch ist die Haus
gemeinschaft bunt gemischt, auch 
eine Glaserei, ein Weinladen und 
die Kneipe „Lenaustuben“ gehören 
dazu. 
Dass die Sorgen vor Verdrängung 
berechtigt sind, steht mittlerweile 
fest. Das Eckhaus wurde bereits in 
Eigentumswohnungen umgewan
delt – und das trotz der Zusicherung 
des Bezirksstadtrats Thomas Blesing 
(SPD), dass eine Umwandlung aus
geschlossen sei. Der Bezirk Neukölln 
hatte den Reuterkiez im November 
2015 zum Milieuschutzgebiet erklärt. 
Allerdings trat der Milieuschutz erst 
im Juni 2016 in Kraft. In der Zwi
schenzeit hatte der neue Eigentümer 
eine Genehmigung für die Umwand
lung erhalten. Er habe dies beim Ge
spräch mit den Mietern im Febru
ar nicht ge wusst, sagt der damalige 
Baustadtrat. 
Die 30 Mietparteien wollen weiter  
kämpfen. Mittlerweile hat der Fall 
einigen Wirbel ausgelöst. „Wir ha
ben es geschafft, dass die Weste 
des Investors nicht mehr weiß ist“, 
sagt Theinert. Die Mieter werden 
alle von einer Anwaltskanzlei ver
treten und haben sich eine profes
sionelle Kalkulation für die Sanie
rung erstellen lassen. Zu einem di
rekten Gespräch war der Eigentümer 
bislang nicht bereit, doch nun will 
das Bezirksamt zum Runden Tisch 
einladen. An diesem werde man 

„sehr gern“ teilnehmen, so Rico Ri
chert, Geschäftsführer der „Richert 
Group Immobilien Investments“, in 
einer Stellungnahme. Was man ge
nau mit dem Haus vorhabe und 
wann es mit der Sanierung losgehe, 
könne man noch nicht sagen: „Wir 
sind noch in der Abstimmung.“ 
Birgit Leiß
Buchtipp
Wohnen radikal neu denken
Wohnen ist ein Grundbedürfnis, dem noch immer in 
allen Regionen der Welt nicht oder nur sehr unzurei
chend entsprochen wird. Die Herausforderung für ein 
bezahlbares, menschenwürdiges Wohnen besteht vor 
allem darin, zwischen den Kosten und dem daraus re
sultierenden Wohnwert ein optimales Verhältnis zu er
reichen. Das Buch „Bezahlbar. Gut. Wohnen“  richtet 
sich primär an Architekten, Planer und Akteure in 
Wohnungsbaugesellschaften, Städten, Gemeinden, 
Wirtschaft und Politik, liefert aber auch Bürgerinitia
tiven und engagierten Mietern das theoretische und 
praktische Rüstzeug für die Entwicklung effektiver 
Strategien für ein bezahlbares Wohnen. Es liefert kei
ne ultimativen Lösungen, sondern zeigt auf, welche 
Strategien welche Vor und Nachteile haben. Das er
folgt immer anhand nachvollziehbarer Beispiele, wie 
dem Neuköllner Ausbauhaus, dem Spreefeld in Fried
richshain oder dem Wohn und Ateliergebäude in der 
Brunnenstraße in BerlinMitte. Das Fazit der Autoren: 

„Es ist an der Zeit, Wohnen radikal neu zu denken.“

Klaus Dömer, Hans 
Drexler, Joachim 
 Schultz-Granberg: 
Bezahlbar.Gut. 
Wohnen – 
Strategien für 
erschwinglichen 
Wohnraum. Berlin 
2016, 25 Euro
MieterMagazin 12/2016

http://lebrecht2362ev.jimdo.com
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DeUtsche Wohnen

heizungsausfälle hä
„Unseren Mietern bieten wir eine 
hohe servicequalität“, verkündet 
die Deutsche Wohnen AG in ihrem 
aktuellen Geschäftsbericht. Aber 
die realität sieht anders aus. ob in 
Kreuzberg, spandau, Pankow oder 
Mariendorf – immer wieder klagen 
Mieter über heizungsausfälle.

Ein Rollstuhlfahrer in der Franz
KünstlerStraße 2 in Kreuzberg hat
te in der Heizperiode 2015/2016 
nur an wenigen Tagen eine warme 
Wohnung. Eine Mutter mit kleinen 
Kindern war Anfang dieses  Jahres 
bereits drei Wochen lang ohne Hei
zung. Immer wieder fällt auch in 
dieser Heizperiode bei den 116 Miet  
parteien in dem 14stöckigen Hoch
haus strangweise die Heizung aus. 
Das Vertrauen der Mieter in die Kom
petenz der Verwaltung und der be
teiligten Firmen ist nachhaltig ge
stört. Ganz offensichtlich will die 
Anzeige

Erfassen und übermitteln Sie Ih
wenigen Klicks.

Zusätzlich informiert Sie die Ap
Neuigkeiten und Veranstaltung

www.bwb.de/app

Zählerstand
per App
Deutsche Wohnen durch den Abbau 
von Service und Instandhaltung auf 
Kosten der Mieter ihre Gewinne ma
ximieren.
Die Mieter im Knüllweg 6 in Span
dau haben ähnliche Erfahrungen 
gemacht. 40 Minuten muss te Hans
Jürgen Hönow in der Telefonschleife 
verharren, um seinem Vermieter mit
zuteilen, dass die Heizung nicht funk
tioniert. Immer wieder neue mög
liche Ursachen – eine abstruser als 
die andere – wurden ihm mitgeteilt. 
Über drei Wochen dauerte es, bis der 
Schaden behoben war. Das Problem 
war letzten Endes der Wechsel des 
technischen Dienstleisters, der für 
das Heizhaus verantwortlich zeich
net.  
Zu einer Versammlung der betroffe
nen Mieter im Falkenhagener Feld in 
Spandau erschien kein Vertreter der 
Deutsche Wohnen. Firmensprecher 
Marko Rosteck teilte den Veranstal
re Wasserzählerstände mit 

p über die Wasserqualität, 
en der Berliner Wasserbetriebe.
tern lapidar mit, sein Unternehmen 
pflege „eine eigenständige und an
lassbezogene Kommunikation“ mit 
seinen Mietern. Die Anzahl von Stö 
rungen und Ausfällen kann er nicht 
beziffern. Als Ursachen der Proble
me nennt er „das gleichzeitige Hoch
fahren einer Vielzahl von Haussta
tionen“, schwer zu beschaffende 
 Ersatzteile und „einen erheblichen 
Mangel an Fachkräften“. Für die 
Dauer der Ausfälle nennt er ein „Zeit
fenster zwischen wenigen Stunden 
bis über eine Woche“. Das können 
auch mehrere Wochen sein – zu lan
ge für die Betroffenen.
Rainer Bratfisch

Weil der für 
das heizhaus 

verantwortliche 
Dienstleister 

wechselte, gab es 
drei Wochen Ärger 

mit der heizung

F
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Rot-Rot-gRüne Koalitionsve

hoffnung auf eine   s
sPd, die linke und Bündnis 90/die 
grünen wollen Berlin in den nächs-
ten fünf Jahren gemeinsam regie ren. 
in den Koalitionsverhandlungen 
wurden zum thema Wohnungspo-
litik vielversprechende Beschlüsse 
gefasst, die der Berliner Mieterver-
ein (BMv) ausdrücklich begrüßt.

Bis 2021 sollen die sechs landesei-
genen Wohnungsbaugesellschaf-
ten ihren Bestand von 300 000 auf 
355 000 Wohnungen erhöhen, da-
von 30 000 durch Neubau, die übri-
gen durch Zukauf. Von den jährlich 
6000 neu zu bauenden  Wohnungen 
sollen nicht mehr nur 30 Prozent, 
son dern die Hälfte für Inhaber  eines 
Wohnberechtigungsscheins (WBS) 
vorbehalten sein. Bei Wiedervermie-
tung soll bei den Landeseigenen die 
Quote von  WBS-Inhabern von 55 auf 
60 Prozent angestrebt werden. Das 

„ge schützte Marktsegment“ für   sozia -
le Notfälle soll von 1500 Wohnungen 

Mit den E
städtischen Woh-

 nungs unternehmen 
soll künftig eine 
aktivere Berliner 

Woh nungspolitik 
betrieben werden: 
rot-rot-grüne ver -

handler lederer, 
Müller, Pop

L Der endgültige 
Koalitionsvertrag 
war bei Redak
tionsschluss des 
MieterMagazins 
noch nicht ausge
handelt. Die Wahl 
des neuen Senats 
ist für den 8.  De
zember geplant.
12
verdoppelt bis verdreifacht werden. 
Die Mieten dürfen in den städti-
schen Wohnungen vorerst für vier 
Jahre nur noch jährlich um zwei Pro-
zent steigen. Bisher sind es 15 Pro-
zent in vier Jahren. Die Umlage der 
Modernisierungskosten auf die Jah-
resmiete wird bei den Landesgesell-
schaften von neun auf sechs Prozent 
gesenkt. „Das wird zu einer Entlas-
tung der Mieter beitragen“, erklärt 
BMV-Geschäftsführer Reiner Wild. 

„Wir unterstützen in vollem Umfang, 
dass die städtischen Wohnungs -
un ternehmen zu einer stärkeren 
Dämpfung der Mietenentwicklung 
beitragen sollen.“
Die Zahl der Sozialwohnungen soll 
sich ab 2018 schrittweise von jähr-
lich 3500 auf 5000 erhöhen. In den 
116 000 bestehenden Sozialwohnun-
gen wird die turnusmäßige Mieterhö-
hung um 0,13 Euro pro Quadratme-
ter zum 1. April 2017 ausfallen. Im 
kommenden Jahr will die Koalition 
für die Sozialwohnungen eine Re-
form erarbeiten, nach der ab 2018 
die Sozialmieten nach dem Einkom-
men gestaffelt werden. Den Miet-
zuschuss sollen Sozialmieter künftig 
bekommen, wenn die Bruttowarm-
miete 30 Prozent des Einkommens 
übersteigt. Bislang ist dafür die Net-
tokaltmiete maßgeblich.
Rot-Rot-Grün will auch dafür  sorgen, 
dass mehr Milieuschutzgebiete aus-
gewiesen werden und das kommu-
nale Vorkaufsrecht häufiger ange-
wandt wird. Reiner Wild gibt zu be-
denken: „Wer stärker in die  soziale 
Wohnraumversorgung  einsteigen 
will, muss auch die Boden- und Im-
mobi lienspekulation eindämmen.“
Jens Sethmann
Buchtipp
gentrifizierung aus sicht der verdrängten
Gentrifizierung ist von einem Fachbegriff der Stadtsoziologie in den 
letzten Jahren zu einem politischen Schlagwort geworden. Bei der 
Erforschung des schwer greifbaren Phänomens hat bisher meist 
die Funktion des Aufwertungs- und Verdrängungsprozesses im 
Mittelpunkt gestanden. Geografie-Studierende der Humboldt-
Universität haben sich mit ihrer Professorin Ilse Helbrecht vorge-
nommen, die Folgen für die Verdrängten zu beleuchten. Ihre ge-
sammelten Beiträge zeigen, dass Gentrifizierung selten eine direk-
te Verdrängung aus der Innenstadt an den Stadtrand auslöst, son-
dern meist wie die Bugwelle eines Schiffes wirkt: Die Menschen 
versuchen möglichst in ihrer Wohnung zu bleiben, indem sie  ihre 
Lebenshaltung drastisch einschränken, suchen sich eine  kleinere 
oder weniger komfortable Wohnung in unmittelbarer Nähe oder 
weichen zur Not in den Nachbarbezirk aus. Unfreiwillige  Umzüge 
aus der Innenstadt in die Außenbezirke werden bezeichnender-
weise am häufigsten vom Staat erzwungen, wenn das  Jobcenter 
Hartz-IV-Empfänger zur Wohnkostenreduzierung auffordert. Die 
einzelnen Beiträge zeichnen die Umzugswege von Betroffenen 
nach und fragen nach den genauen Umzugsgründen. Manche 
entziehen sich ganz dem Wohnungsmarkt und leben dauerhaft 
in einem Wohnwagen. Auch wenn die wissenschaftliche Sprache 
teilweise wenig lesefreundlich ist, gibt das Buch interessante Ein-
blicke in ein Thema, das Berlin wohl noch lange begleiten wird.  js

Ilse Helbrecht 
(Hg.): Gentrifizie
rung in Berlin – 
Verdrängungs
prozesse und 
Bleibestrategien. 
Bielefeld 2016, 
29,99 Euro
MieterMagazin 12/2016
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FRiedelstRasse 54

vom Regen in die t
die verhandlungen über einen Kauf 
der Friedelstraße 54 durch die haus-
gemeinschaft sind gescheitert. statt-
dessen wurde der neuköllner alt-
bau an eine luxemburger Briefkas-
tenfirma veräußert. als eine der 
ersten Maßnahmen wurde die Räu-
mung des linken Kiezladens im 
haus vorangetrieben. 

Vor ein paar Monaten bestand noch 
Hoffnung, dass die umstrittene Mo-
dernisierung abgewendet werden 
kann (das MieterMagazin berichtete 
in Ausgabe 6/2016: „Die Utopie ist 
zum Greifen nah“). Überraschend 
hatte sich die Wiener Immobilien-
gruppe Citec zu Verhandlungen über 
einen Verkauf an die Hausgemein-
schaft bereit erklärt.  Im April star-
tete, moderiert von der Neuköllner 
Bezirksbürgermeisterin, ein Runder 
Tisch. Mittlerweile ist der Traum vom 
 selbstverwalteten Haus geplatzt. Die 
Citec ließ die Verhandlungen abbre-

die Zukunft E
dieses neuköllner 

Mietshauses ist 
wieder offen – zum 

leidwesen der 
Mieter

L Website der 
Hausgemeinschaft

http://friedel
strasse54.

blogsport.eu
MieterMagazin 12/2016
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chen. Die Bewohner reagierten em-
pört. Man  fühle sich über den Tisch 
gezogen, heißt es in einer Erklärung. 
Noch während die  Verhandlungen 
liefen, habe die Citec das Haus für 
2 Millionen  Euro auf dem freien 
Markt angeboten. Ein ernsthaftes 
Verhandlungsinter esse habe nie be-
standen.
Seit Sommer 2016 ist die luxembur-
gische Immobilienfirma „Pinehill 
s.a.r.l“ neue Eigentümerin. Ende 
Ok tober wurde vor Gericht über die 
Räumung des Kiezladens verhandelt. 
Lediglich ein Fristauf schub konnte 
im Rahmen eines Ver gleichs erreicht 
werden. Bis Ende März 2017 soll der 
Kiezladen geduldet werden, ab dann 
droht die Räumung. Eine Berufung 
ist nicht möglich. 
Was der Eigentümerwechsel für die 
Wohnungsmieter bedeutet, ist noch 
unklar. Die Hausgemeinschaft hat 
bereits angekündigt, sich weiterhin 
mit allen Mitteln gegen die „Heraus-
chten Wohnung
modernisierung“ zu wehren. Bisher 
ist es den Mietern gelungen, die ge-
plante Modernisierung samt Wärme-
dämmung hinauszuzögern. Mittler  -
weile wurde das Quartier um die 
Friedelstraße zum Milieuschutzge-
biet erklärt. Zumindest eine Umwand-
lung in Eigentumswohnungen dürf-
te somit nicht drohen.
Birgit Leiß 
senioRen

lotsen verhelfen zu
eine altersgerechte Wohnung zu 
finden, ist schwer in  Berlin. die 
Pankower Wohnlotsen bera ten 
und begleiten seit zwei Jahren äl-
tere Wohnungssuchende. sie fin-
den auch heraus, was das  Beste 
sein könnte: der umzug ins erd-
geschoss? ins betreute Wohnen? 
ins Pflegeheim? oft reicht schon 
der umbau der bisherigen Woh-
nung.

Die Treppe in den vierten Stock, der 
hohe Badewanneneinstieg, die Tür-
schwellen als Hindernis für einen 
Rollator – die einstige Familienwoh-
nung ist längst zu groß, der Alltag 
dort nicht mehr zu bewältigen. Vie-
le ältere Menschen haben ein Woh-
nungsproblem, das sie allein kaum 
lösen können. Wem da nicht Fami-
lienangehörige oder Freunde helfen, 
der sitzt rasch in einer Falle.
In Pankow wurde deshalb vor zwei 
Jahren unter dem Dach der Kontakt-
stelle Pflegeengagement das Projekt 
Wohnlotsen entwickelt, das mit frei-
willigen Helfern arbeitet. 
Es verlangt die Kenntnis von Struk-
turen, Feingefühl bei der Beratung 
und durchaus auch Fantasie, um 
 eine kreative Lösung zu finden. So 
konnten sie einer über 80-Jährigen 
bei der Übersiedlung zu Verwandten 
in eine andere Stadt helfen und un-
terstützten eine über 90-Jährige, die 
nach dem Tod ihres Mannes wieder 
zurück in die frühere Umgebung 
wollte, bei der Suche nach einer al-
tersgerechten Wohnung in Pankow. 
„Aber oft ist ein Umzug gar nicht 
nö tig“, erklärt die erfahrene Sozial-
pädagogin, „vielen hilft schon die 
Beratung über einen altersgerechten 
Umbau der Wohnung.“
Simone Koschewa fällt auf: „ Viele 
kommen zu uns, wenn der Druck 
ungeheuer groß ist.“ Die Sozialpäda-
gogin rät: Rechtzeitig darüber nach-
denken, wie man im Alter wohnen 
will und kann.    Rosemarie Mieder

F Mietlotsen 
helfen Pankower 
senioren

L Beratung 
für Pankower 
Senioren:
jeden dritten Mon
tag im Monat von 
10 bis 12 Uhr im
Stadtteil zentrum 
Pankow, Schön 
holzer Straße 10,
13187 Berlin,
jeden zweiten 
Mittwoch im 
Monat von 15 
bis 18 Uhr im
Bucher Bürgerhaus 
FranzSchmidt
Straße 8 – 10,
13125 Berlin
13
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Anschlussförderung im soz

drastische höhen
seit 2004 legt der berliner senat 
alljährlich einen bericht über die 
Auswirkungen des Wegfalls der 
Anschlussförderung im sozialen 
Wohnungsbau vor. die kürzlich ver-
öffentlichten zahlen für 2015 bele-
gen einen drastischen mietanstieg 
in den betroffenen beständen. 

21 Prozent der von der Streichung 
der Anschlussförderung betroffe-
nen Wohnungen kosten mittler-
weile mehr als 7,50 Euro netto pro 
Quadratmeter. Ein Jahr zuvor waren 
es noch 11 Prozent gewesen. Unter 
5,50 Euro liegen nur 5 Prozent der 
ausgewerteten Wohnungen. Den 
Negativrekord hält Friedrichshain-
Kreuzberg, wo für 38 Prozent aller 
Wohnungen Mieten von über 8 Euro 
verlangt werden. Fälle wie der in der 
Wohnanlage Koloniestraße/Badstra-
ße, wo die Mieten auf bis zu 12 Euro 
klettern sollen, tauchen in dem Be-
richt gar nicht erst auf. 
Ein Viertel der Sozialmieter musste 
nach dem Auslaufen der Grundför-
derung Mieterhöhungen von 1 bis 2 
Euro pro Quadratmeter verkraften. 
Die tatsächliche Zahl könnte we-
sentlich höher liegen, denn die Er-
hebung beruht auf freiwilligen An-
gaben der Vermieter. Zwar ist deren 
Auskunftsbereitschaft deutlich ge-
stiegen. Statt 65 Prozent wie im Jah-
re 2013 beteiligten sich diesmal 82 
Prozent der angeschriebenen Eigen-
tümer an der Erhebung. Allerdings 
wollte fast ein Drittel keine Informa-
tionen zu den Mieterhöhungen nach 
Förderungsende geben. 
In Härtefällen kann ein Mietausgleich 
beantragt werden. Doch nach wie 
vor erweist sich der Zuschuss als La-
denhüter. Nur ein Bruchteil der be-
rechtigten Mieter beantragt ihn, 
2015 waren es gerade mal 75 Haus-
halte. Insgesamt sind vom Weg-
fall der Anschlussförderung 27 786 
Mietwohnungen betroffen. 
Unterdessen sprach sich Stadtent-
wicklungssenator Geisel (SPD) dafür 
aus, die vom Wegfall der Anschluss-
förderung betroffenen Wohnungen 
in das Vergleichsmietensystem zu 
14
überführen. Der Vorteil: Die Ver-
mieter könnten dann nicht mehr 
die Kostenmiete verlangen. Geisel: 
Wir würden damit den untragba-
ren Zu stand beenden, dass Sozial-
wohnungen zum Teil teurer sind 
als die Wohnungen auf dem freien 
Markt.“ Für die Sozialmieter wäre 
damit nicht viel gewonnen, heißt es 
dagegen beim Berliner Mieterverein: 
Die Vergleichsmieten sind in dieser 
Baualtersklasse sehr hoch – ob man 
wegen einer Miete von 15 oder von 
11 Euro ausziehen muss, macht kei-
nen Unterschied“, sagt Geschäfts-
führer Reiner Wild. 
Birgit Leiß
extremfälle wie die 
Wohnanlage in der  
Koloniestraße wer -
den im senats-
bericht gar nicht 
benannt

Fo
to

: N
ils

 R
ic

ht
er

L Download des 
Berichts unter 
www.stadtent
wicklung.berlin.
de/wohnen/an
schlussfoerderung/
index.shtml
Webtipp
schöne neue Welt  
der bürgerbeteiligung 
Immer mehr Anwohner wehren sich gegen Innenhof-Be-
bauungen und andere zweifelhafte Nachverdichtungen. 
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge erklärt 
ihren Mietern jetzt in einem dreiminütigen Video, welche 
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung es gibt und wie sich 
Alt-Anwohner bei Neubauvorhaben einbringen können. 
Ob der „Erklärfilm“ eine Reaktion auf Mieterproteste wie 
etwa in der Paul-Zobel-Straße ist, will man bei der Howo-
ge nicht sagen. „Der konstruktive Dialog mit den Anwoh-
nern ist uns ein wichtiges Anliegen“, lässt die Unterneh-
menssprecherin lediglich verlauten. In dem Video wird 
unter anderem erklärt, was ein Aufstellungsbeschluss ist 
und wie eine Bauleitplanung funktioniert. Anhand der ge-
zeichneten Musterfamilie wird erläutert, wie Bürger  ihre 
Einwände einbringen und wie sie von Neubauprojekten 
in ihrer Nachbarschaft profitieren können. In der neuen 
Howoge-Welt sieht das dann so aus: Nach anfänglichen 
Bedenken wird eine Ideenwerkstatt mit den Architekten 
durchgeführt, und am Ende kann sich die  Musterfamilie 
über einen gemeinsam gestalteten Spielplatz und einen 
neuen Grünstreifen freuen. Ob das die Anwohner der 
Paul-Zobel-Straße besänftigen wird, ist fraglich. Seit Mo-
naten läuft hier eine Bürgerinitiative Sturm gegen die Plä-
ne der Howoge, einen begrünten Innenhof mit zwei Acht-
geschossern zu bebauen. Der aktuelle Film, heißt es bei 
der Howoge, sei der erste Beitrag einer langfristig geplan-
ten Erklärfilmreihe im Rahmen der Neubauoffensive. Es 
gehe darum, komplexe Sachverhalte anschaulich darzu-
stellen.                                                                       bl 

L Zum Film: 
www.howoge.de/

erklaerfilm
MieterMagazin 12/2016
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hren heizkosten?

heizspiegel 2016

Wo liegen sie mit i
noch immer wird mehr als die hälf-
te der endenergie in deutschland 
in form von Wärme genutzt, und 
noch immer trägt der gebäudebe-
stand wesentlich zu den Treibhaus-
gasemissionen bei. Jeder mieter 
kann mit umweltbewusstem hei-
zen Wärmeenergie und damit Kos-
ten sparen – der jährlich veröffent-
lichte heizspiegel hilft dabei.

Durch das Beheizen einer 70-Qua-
dratmeter-Wohnung entstehen bei 
niedrigem Verbrauch jedes Jahr 
durchschnittlich 1,8 Tonnen klima-
schädliches CO2. Bei einem erhöh-
ten Heizenergieverbrauch sind es 
bereits 4,7 Tonnen und mehr. An-
hand seiner  Heizkostenabrechnung 
kann jeder Mieter mithilfe des Heiz-
spiegels problemlos sein Energie-
einsparpotenzial errechnen. Die Ka-
tegorie „niedrig“ wird zurzeit von nur 
10 Prozent der Gebäude erreicht, 30 
MieterMagazin 12/2016

bundesarbeits-
ministerin nahles 
räumt ein, dass mit 
ihrer hartz-iV-
erhöhung „keine 
großen sprünge 
möglich sind“
Prozent liegen im Durchschnitt, 50 
Prozent weisen einen erhöhten Ver-
brauch auf, und bei 10 Prozent ist 
er zu hoch. Der Energieverbrauch 
gilt als niedrig, wenn ein Haushalt 
in einem Gebäude mit über 1000 
Quadratmetern Wohnfläche mit 
Fernwärmeversorgung maximal 9,10 
Euro pro Quadratmeter und Jahr für 
die Heizung zahlt, ein zu hoher Ver-
brauch belastet die Haushaltskasse 
mit über 20,10 Euro. Bei Heizöl sind 
es maximal 7,30 Euro bei niedrigem 
beziehungsweise 14,60 Euro bei ho-
hem Energieverbrauch, bei Erdgas 
maximal 7,50 Euro beziehungsweise 
über 19,80 Euro.
Gesunkene Energiepreise und milde 
Temperaturen haben dazu geführt, 
dass die Heizkosten einer 70-Qua-
dratmeter-Wohnung in einem Mehr-
familienhaus mit Ölheizung im Jahr 
2015 rund 755 Euro pro Jahr betru-
gen, das sind 175 Euro weniger als 
das nötige
im Vorjahr. In mit Fernwärme und 
Erdgas beheizten Gebäuden blieben 
die Heizkosten mit  durchschnittlich 
965 beziehungsweise 830 Euro pro 
Haushalt und Jahr konstant. Erst-
mals berücksichtigt der neue Heiz-
spiegel auch das Baujahr des Ge-
bäudes.                 Rainer Bratfisch
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so hoch ist der co2-Ausstoß pro Kopf in deutschland

17 %10 %

7 %

23 %
13 %

30 %

Konsum

Sonstiges
heizen und 
Warmwasser

Ernährung

Mobilität

Strom

L Heizspiegel-
Flyer mit den neuen 
Ver gleichswerten 
unter:
www.heiz
spiegel.de und
www.mieter
bund.de

Stand: 11/2016, Daten: Umweltbundesamt, Quelle: www.co2online.de
 zum leben

hArTz iV

fünf euro mehr für 
die regelsätze für leistungsbezie-
her nach dem sozialgesetzbuch ii 
und Xii – allgemein hartz iV ge-
nannt – sollen zum neuen Jahr mi-
nimal erhöht werden. sozialverbän-
de, die opposition und der bundes-
rat kritisieren, dass der bedarf von 
der bundesregierung „kleingerech-
net“ wurde.
Nach fünf Jahren ohne Erhöhung 
steigt der Regelsatz für einen Allein-
stehenden von 404 auf 409 Euro im 
Monat. Kinder bis 5 Jahre bekommen 
überhaupt keinen Zuschlag. Lediglich 
Kinder zwischen 6 und 13 Jah ren er-
halten 21 Euro mehr. 

„Wir passen die Leistungen an das an, 
was Geringverdiener im Monat zur 
Verfügung haben und ausgeben“, 
erklärt Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD). „Das sichert das 
Nötige zum Leben – auch wenn klar 
ist, dass damit keine großen Sprün-
ge möglich sind.“
Die Neuberechnung sei „gespickt 
mit groben methodischen Fahrläs-
sigkeiten und Rechentricks“,  erklärt 
hingegen  Grünen-Sozialpolitiker 
Wolfgang Strengmann-Kuhn. Die 
Linken-Vorsitzende Katja Kipping 
sagt: „Der Regelbedarf für die 
Grundsicherung wird von Frau Nah-
les nach Gutdünken kleingerechnet. Fo
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Selbst wenn man in der Logik der 
verwendeten B erechnungsmethode 
verbleibt, käme man auf mindestens 
560 Euro Regelbedarf statt nur auf 
409 Euro.“
Auch Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller (SPD) übt 
scharfe Kritik: „Es ist inakzeptabel, 
dass die hohen Kosten für die Neu-
anschaffung von Waschmaschinen 
und Kühlschränken weiterhin aus 
dem Regelsatz angespart werden 
müssen. Erhöht werden muss auch 
das Schulbedarfspaket.“ Für Schul-
taschen, Schreib-, Rechen- und Zei-
chenmaterialen geht die Bundesre-
gierung schon seit Jahren von 100 
Euro im Jahr aus, obwohl der nach-
gewiesene Bedarf bei mindestens 
150 Euro liegt.
Im Bundesrat haben die Länder ge-
nau diese Punkte bemängelt und 
sich beschwert, dass sie zu spät ein-
bezogen wurden.   Jens Sethmann
15
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Berliner Immobilien sind bei Investoren in

ternational beliebt. Viele der neuen Eigen

tümer sitzen in Luxemburg, auf Jersey, in 

Zypern oder einem anderen Niedrigsteuer

land. Über Umwege überweisen viele Mie

ter der Hauptstadt ihre Miete in ein Steuer

paradies. Die Finanzämter schauen  dabei in 

die Röhre: Mit Berliner Grundbesitz erziel

te Gewinne werden in diesen Fällen kaum 

versteuert. Immobilienhändler aus nah und 

fern umgehen auch die Grund erwerbsteuer 

mit simplen Tricks. Dem Staat entgehen so 

Milliarden – die im Sozialen Wohnungsbau 

gut angelegt wären.

Wie dem 
Staat  

alljährlich 
Milliarden   
entgehen

Die Steuertricks der 
Immobilienbranche
Die Offshore-Leaks von 2013, die 
Luxemburg-Leaks von 2014 und die 
Panama-Papers von 2016 machten 
öffentlich, wie Investoren sich mit 
Scheinadressen in Steueroasen vor 
dem heimatlichen Fiskus drücken – 
legal oder illegal. Neben Privatperso-
nen nutzen Wohnungsunternehmen 
solche Steuerfluchtmöglich keiten. 
Die Steuervermeidung läuft im Prin-
zip meist so, dass ein Konzern mit 
Sitz in einem Steuerparadies Toch-
terfirmen in Deutschland gründet 
und diesen zum Bauen und Bewirt-
schaften von Wohn- oder Gewerbe-
gebäuden Kredite gibt. Die  Töchter 
zahlen diese Kredite zuzüglich Zin-
sen jahrelang an das Mutterunter-
nehmen zurück. Dadurch wird der 
in Deutschland erwirtschaftete und 
zu versteuernde Gewinn erheblich 
reduziert oder sogar auf Null ge-
drückt. Über die Kreditrückzahlung 
fließt der Gewinn an die ausländi-
sche Konzern mutter, die ihn an ih-
rem  Unternehmenssitz nur minimal 
versteuern muss. Die Tochterfirmen, 
die das eigentliche Geschäft betrei-
ben, werden „armgerechnet“, die 
deutschen Finanzämter gehen leer 
aus. Es gibt spezialisierte Unterneh-
mensberatungsfirmen, die solche 
Steuervermeidungsmodelle entwi-
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ckeln. Dabei entstehen oft undurch-
schaubare Firmenkonstrukte, in de-
nen Geldströme um den halben Glo-
bus geleitet werden. Dass Finanz-
beamte und Steuerfahnder solche 
komplizierten Geflechte nicht mehr 
durchschauen können, ist ein mehr 
als willkommener Nebeneffekt. 
MieterMagazin 12/2016
Als Steueroasen gelten vor allem 
kleine Inselstaaten in der Karibik 
und im Südpazifik. Auch britische 
Überseebesitzungen, die Kanalinseln 
Jersey und Guernsey sowie die Isle 
of Man sind Topadressen für Brief-
kastenfirmen. Dazu kommen euro-
päische Zwergstaaten wie Liechten-
bilie
stein, Monaco und Andorra. Für die 
Europäische Union ist es kein Ruh-
mesblatt, dass auch Mitgliedsstaa-
ten wie Zypern, Malta, Luxemburg 
und Irland als ausgesprochene Nied-
rigsteuerländer den internationalen 
Steuerunterbietungswettbewerb am 
Laufen halten.
Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) hat Anfang Novem-
ber als Reaktion auf die Panama-
Papers schärfere Regeln gegen die 
Steuerflucht angekündigt. So sollen 
Unternehmen und Kapitalanleger 
gezwungen werden, Geschäftsbe-
ziehungen mit Briefkastenfirmen 
den Behörden mitzuteilen.  Banken 
sollen für Steuerausfälle haften, 
wenn sie gegen entsprechende In-
formationspflichten verstoßen. Die 
Grünen-Steuerexpertin Lisa Paus 
begrüßt, dass Schäuble jetzt tätig 
wird: „Lange genug hat er die Ma-
chenschaften unter Beteiligung der 
deutschen Banken stillschweigend 
geschehen lassen.“ Ihr gehen die 
Vorschläge aber noch nicht weit ge-
nug. „Besonders wichtig wäre die 
Schaffung einer Spezialeinheit auf 
Bundesebene, die Steuerhinterzie-
hung und Steuer vermeidung be-
kämpft“, fordert Paus. Ansonsten 
bestünde die Gefahr, dass geplante 
Neuregelungen ins Leere laufen.
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F Dem deutschen 
Fiskus entziehen 
sich Immobilien-
firmen, indem sie 
ihre Geschäftssitze 
nach Monaco, 
Luxemburg, auf 
die Kanalinseln, 
Zypern und an-
dere Steuerspar-
paradiese verlegen
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Steuern rund um die Immo

Wer ein Grundstück, ein Haus oder 
eine Eigentumswohnung kauft, muss 
die Grunderwerbsteuer zahlen. Bis 
zur Föderalismusreform 2006 lag 
der Satz bundeseinheitlich bei 3,5 
Prozent des Kaufpreises. Seither kön -
nen die Bundesländer die Höhe selbst 
festlegen. Außer Bayern und Sach-
sen haben alle die Steuer erhöht. 
Schleswig-Holstein, Nordrhein-West-
falen, das Saarland und Brandenburg 
haben mit 6,5 Prozent die höchsten 
Sätze. Eine hohe Grunderwerbsteuer 
kann als Bremse für Immobilienspe-
kulationen dienen. Durch Share 
Deals ist sie aber relativ leicht zu 
umgehen.
Die Grundsteuer wird regelmäßig 
fällig und fließt den Städten und 
Gemeinden zu. Besteuert wird der 
Grundbesitz nach einer komplizier-
ten Berechnung, die allerdings auf 
veralteten Einheitswerten beruht. 
Problematisch ist dabei, dass unbe-
baute Grundstücke nur sehr gering 
besteuert werden und Eigentümer 
deshalb bequem mit Bauflächen spe-
kulieren können, anstatt die Grund-
stücke schnell für den Wohnungsbau 
zu nutzen. Nach langen Verhandlun-
gen haben die Länder im September 
einen Entwurf zur Grundsteuerreform 
in den Bundesrat eingebracht. Da-
nach wird die Steuer anhand neu zu 
berechnender Grundstücks- und Ge-
bäudewerte bemessen. Die  Chance, 
mit der Grundsteuer  brachliegende 
Wohnungsbauflächen zu mobilisie-
ren, wird mit dieser Reform  vertan. 
Die Grundsteuer wird über die  Be -
triebskosten in vollem Umfang auf 
die Mieter umgelegt.
Immobilienunternehmen müssen an 
ihrem Sitz Gewerbesteuer an die Ge-
meinde zahlen. Die Flucht vor der 
Gewerbesteuer ist einer der Haupt-
gründe für Firmenverlegungen ins 
Ausland. Auslandsfirmen müssen 
aber Körperschaftsteuer zahlen. Die 
Körperschaftsteuer ist so etwas wie 
die Einkommensteuer für  juristische 
Personen, also auch für Kapitalge-
sellschaften wie AGs oder GmbHs. 
Firmen, die im Ausland sit zen, müs-
sen ihre in Deutschland er zielten Ge-
winne auf diese Art ver steuern. Der 
Steuersatz ist aber mit einheitlich 
15 Prozent für große Unternehmen 
sehr günstig. Die Körper schaftsteuer 
fließt den Ländern zu.                  js
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Die Besitzer 
dieser Immobilien 
(„Puma Branden-

burg“, „Taliesin 
Property Fund“, 
Gagfah)  haben 

ihre Geschäftssitze 
in Niedrigsteuer-

ländern

Den Versuch der 
Bundesregierung, 

die Steuerflucht 
durch „REITs“ 
zu verhindern, 

vereitelte die 
Finanzkrise 2007
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Auf dem Markt für Wohnimmobilien 
gab es nach der Jahrtausendwende 
eine starke Tendenz, Unternehmens-
sitze nach Luxemburg auszulagern. 
So wurde aus der einst bundeseige-
nen Wohnungsbaugesellschaft Gag-
fah mit 81 000 Wohnungen, davon 
24 000 in Berlin, innerhalb von nur 
zwei Jahren eine luxemburgische 
Société Anonyme. 
In Luxemburg beheimatet sind auch 
mehrere unter dem Namen „Bran-
denburg Properties“ durchnumme-
rierte Unternehmen, die größere 
Wohnungsbestände in Berlin haben. 
Den Fuß in den Berliner Wohnungs-
markt setzte diese damals noch auf 
der britischen Kanalinsel Guernsey 
residierende Gesellschaft als „Puma 
Brandenburg“, als sie 2006 die Neu-
köllner Dammwegsiedlung gekauft 
hat. Auf Jersey sitzt der „Taliesin 
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Property Fund“, der ab 2006 meist 
unter Beteiligung luxemburgischer 
Investmentfonds 52 Berliner Miets-
häuser gekauft hat und  deren Um-
wandlung in Eigentumswohnun gen 
betreibt. Seit einigen Jahren   drängen 
auf den Berliner Immobilienmarkt 
auch verstärkt österreichische Unter-
nehmen, die in ihrer Heimat eben-
falls eine geringe Steuerlast haben. 
Um die Steuerflucht zu verhindern, 
hat die Bundesregierung 2007 so-
genannte Real Estate Investment 
Trusts (REIT) eingeführt. Die Be-
steuerung von deutschen Immobi-
lien-Aktiengesellschaften wurde da-
mit vereinfacht, die Steuerlast der 
Anteilseigner verringerte sich dabei 
aber auch. Der Staat handelte nach 
dem Motto: Lieber den Spatz in der 
Hand als die Taube auf dem Dach. 
REITs dürfen nicht in Mietwohnungs-
bestände investieren, die vor 2007 
gebaut worden sind. Die Unterneh-
mensform hat sich in  Deutschland 
dann aber nicht durchgesetzt. Kurz 
nach ihrer Einführung brach die welt-
weite Finanzkrise aus, die von Mas-
sen fauler Immobilienkredite in den 
USA ausgelöst wurde. Infolgedes-
sen verloren europäische Immobi-
lienaktien von Anfang 2007 bis Mit-
te 2008 fast die Hälfte ihres  Wertes 
– Immobilienunternehmen waren 
erstmal nicht mehr attraktiv. Statt 
Unternehmensanteile zu kaufen, er-
warben Anleger in Deutschland lie-
ber ganz konkrete Objekte, vor al-
lem Eigentumswohnungen in Groß-
städten. Der Run auf dieses vermeint-
lich sichere „Betongold“ hält bis heu-
te an – der Handel mit Immobilien 
boomt. 
Berlin hat im Jahr 2015 485 Millio-
nen Euro an  Grunderwerbsteuer 
eingenommen, fast doppelt soviel 
wie 2011 – und doch könnte es 
um einiges mehr sein. Die Grund-
erwerbsteuer wird bei jedem Ver-
kaufsvorgang von bebauten oder 
unbebauten Grundstücken sowie 
von Eigentumswohnungen erhoben. 
Sie beträgt in Berlin sechs Prozent 
vom Kaufpreis. Wer eine Eigentums-
wohnung für 150 000 Euro kauft, 
muss also 9000 Euro an das Finanz-
amt überweisen. Das klingt viel. Ge-
messen an den 19 Prozent Mehrwert-
steuer, die bei nahezu allen anderen 
Verkaufs vorgängen, nicht aber bei 
Immobilien, gezahlt werden müssen, 
ist das äußerst moderat. 
Trotzdem unternehmen gerade  gro  -
ße Immobilienfirmen einiges, um 
die Grunderwerbsteuer zu  umgehen. 
Der einfache Trick ist als „Share 
Deal“ (Anteilhandel) bekannt: Der 
Käufer erwirbt nicht die  Immobilie, 
sondern Anteile an der Firma, der 
die Immobilie gehört. Wenn der ge-
kaufte Anteil knapp unter 95 Pro-
zent bleibt, ist das mitgekaufte 
Grundstück steuerfrei. Damit hat 
der Käufer praktisch die Kontrolle 
über die Immobilie, muss aber kei-
nen Cent an den Fiskus zahlen. Und 
nach fünf Jahren können die rest-
lichen fünf Prozent übernommen 
werden – ebenfalls steuerfrei. Das 
ist nur das einfachste Modell. Es gibt 
Steuerfachleute, die für Immobilien-
händler noch ausgefeiltere Strategien 
zur Vermeidung der Grunderwerb-
steuer konstruieren, sogenannte 
„RETT-Blocker“. RETT steht für  „Real 
Estate Transfer Tax“, übersetzt: 
Grunderwerbsteuer. „Angesichts 
steigender Steuersätze kann es sich 
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Problem erkannt, 
aber uneins bei der 
Lösung: Berlins 
Finanzsena tor 
Kollatz-Ahnen 
und Regie render 
Michael Müller, 
Grünen-Steuer-
expertin Lisa Paus, 
Finanzminister 
Wolfgang  Schäuble
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mittlerweile kaum ein Investor mehr 
leisten, auf die Grunderwerbsteuer-
optimierung seines Projekts zu ver-
zichten“, meint ein darauf speziali-
sierter Steuerberater. 
Der spektakuläre Fall einer solchen 
„Steueroptimierung“ wurde im Ja-
nuar 2016 bekannt: Das ehemalige 
Daimler-Areal am Potsdamer Platz 
wurde im Rahmen eines Share Deals 
für 1,4 Milliarden Euro an einen ka-
nadischen Investor verkauft. Bei ei-
nem normalen Verkauf wären 84 
Millionen Euro an Grunderwerb-
steuer angefallen, tatsächlich ging 
hier die Berliner Landeskasse völlig 
leer aus. 

Berlin gehen 100 Millio-
nen jährlich verloren
Das Prinzip wird auch bei Wohnhäu-
sern angewandt. So hat die Deut-
sche Wohnen AG 2015 bei der Über-
nahme von knapp 1200 Wohnun-
gen in Hohenschönhausen auf  diese 
Weise mutmaßlich drei Millionen 
Euro eingespart. Auch die Span-
dauer Siedlung An der Kappe mit 
1100 Wohnungen hat die Deutsche 
Wohnen in diesem Jahr als Share 
Deal erworben. Sogar die letztlich 
gescheiterte Übernahme der Deut-
schen Wohnen durch die Vonovia 
sollte als Share Deal über die  Bühne 
gehen. Die 150 000 Wohnungen 
der Deutschen Wohnen sollten für 
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1,4 Milliarden Euro völlig steuerfrei 
den Besitzer wechseln. Allein für die 
100 000 Wohnungen, die in Berlin 
liegen, wären dem Finanzsenator 
rund 560 Millionen Euro Grund-
erwerbsteuer durch die Lappen ge-
gangen.
Recherchen des Rundfunks Berlin-
Brandenburg zufolge sollen von 
2011 bis 2015 in Berlin Share Deals 
in Höhe von 13 Milliarden Euro ab-
gewickelt worden sein. Dem Land 
Berlin seien dadurch Grunderwerb-
steuereinnahmen von etwa 690 Mil-
lionen Euro entgangen. Im Jahr 2016 
dürfte die Landeskasse durch Share 
Deals schätzungsweise 100 Millio-
nen Euro weniger einnehmen.
Mit diesem Geld könnte Berlin die 
Förderung von Neubau-Sozialwoh-
nungen um die Hälfte aufstocken. 
Fast 1600 preisgebundene Wohnun-
gen pro Jahr könnten damit nach 
den heutigen Förderbedingungen 
zusätzlich gebaut werden. Zum Ver-
gleich: Der Senat will im  kommenden 
Jahr 190 Millionen Euro zur Förderung 
von 3000 neuen Sozialwohnungen 
ausgeben.
Herd, Dach, Fenster, Treppe

Der Staat war in der Steuergestaltung 
schon immer erfinderisch. Schon in 
der Antike wurde der Hausbesitz be  -
steuert. Ebenso kreativ waren die 
Steuerpflichtigen in der Steuer ver-
meidung. Weit verbreitet war im 
Mittelalter die Herdsteuer, auch 
Feuergeld, Herdstattpfennig oder 
Rauchzins genannt, deren Höhe in 
vielen Ländern nach der Anzahl von 
Herden oder Kaminen pro Haushalt 
bestimmt wurde. Schon im alten 
Rom gab es die Dachsteuer, deren 
Höhe von der Größe der Dachfläche 
abhing. Diese Steuer hat später in 
Österreich dazu geführt, dass viele 
Adlige die Dächer ihrer Burgen und 
anderer wenig genutzter Gebäude 
abgedeckt haben, um Geld zu spa-
ren. Viele der heutigen österreichi-
schen Burgruinen wurden nicht in 
Kriegen zerstört, sondern wurden 
zur Steuervermeidung dem Verfall 
preisgegeben.
Bekannt ist auch die Fenstersteuer, 
die unter anderem in England und 
in den Niederlanden im 18. und 
19. Jahrhundert erhoben wurde, in 
Frankreich sogar bis ins erste  Drittel 
des 20. Jahrhunderts. Besteuert wur-
de die Zahl der Fenster eines Hauses. 
Die Folge: Viele Hausbesitzer ergrif-
fen die Steuerflucht, indem sie ihre 
Fenster zumauerten – insbesondere 
bei den Häusern, die sie nicht selbst 
bewohnten, sondern vermieteten: 
Zur Steuerersparnis raubte man den 
Mietern das Tageslicht. 
Die niederländische Treppensteuer 
hatte wiederum einen ganz  ande ren 
Effekt. Für Treppen vor der Eingangs-
tür mussten – je nach Anzahl der Stu-
fen – hohe Abgaben geleistet wer-
den. Dadurch wurden Eingangstrep-
pen zum Statussymbol. Wohlhaben-
de Kaufleute bauten sich Häuser mit 
extra hohen Eingangstreppen, um 
ihren Reichtum zu demonstrierten. 
An den Bürgerhäusern in Amster-
dam kann man diese Renommier-
treppen heute noch sehen.         js
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Share Deals 
erlauben bei der 

Übernahme großer 
Immobilienpakete 
Steuereinsparun-
gen in Millionen-

höhe (rechts:
Spandauer Sied-

lung der Deutsche 
Wohnen, unten: 

Daimler-Areal am 
Potsdamer Platz, 

die Übernahme 
der Deutsche 

Wohnen durch 
Vonovia scheiterte)
Diese entgangenen Steuereinnah-
men sind auch dem Senat ein Dorn 
im Auge. Der Regierende Bürger-
meister Michael Müller und Finanz-
senator Matthias Kollatz-Ahnen ha-
ben im September in einem internen 
Positionspapier Maßnahmen gegen 
die legale Steuervermeidung ins Ge-
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spräch gebracht. Über eine Bundes-
ratsinitiative will der Senat verhin-
dern, dass Share Deals weiterhin zur 
Umgehung der  Grunderwerbsteuer 
genutzt werden können. Zudem 
möchten die beiden SPD-Politiker 
„Sondersteuern gegen Massenauf-
käufe von Wohnungen aus dem 
Ausland“ erheben. Anlass ist die 
wachsende Immobilienspekulation 
durch ausländische Investoren: Im 
Jahr 2015 gingen 68 Prozent aller 
in Berlin verkauften Immobilien an 
Erwerber von außerhalb des Landes, 
2009 waren es nur 14 Prozent. Ge-
gen seriöse internationale Investoren 
sei zwar nichts einzuwenden, heißt 
es in dem Papier, Berlin sei aber we-
der an „Fluchtgeld“ interessiert noch 
daran, „Ziel von Steuerumge hungs-
versuchen internationaler Wohnungs-
spekulanten“ zu sein.
„Wir hoffen, dass die Absicht der SPD 
ernsthafter ist als in der letzten Legis -
laturperiode“, sagt Steffen Zillich, par -
lamentarischer Geschäftsführer der 
Linken-Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus. Bereits 2012 hatte die  Linke 
eine Bundesratsinitiative zum Schlie-
ßen von Schlupflöchern bei der Grund-
erwerbsteuer gefordert, was  damals 
von SPD und CDU abgelehnt  wurde. 
„Der Senat sollte endlich alle steuer-
lichen Möglichkeiten nutzen, um spe-
kulativen Immobilienhandel unat trak-
tiv zu machen“, fordert Zillich.  Dazu 
sollte man darüber  nachdenken, den 
Steuer satz generell zu erhöhen, so-
wie unterschiedliche  Grund stücksge -
schäfte mit unterschiedlichen Steuer-
sätzen belegen – etwa ein niedriger 
Satz für Sozialen Wohnungsbau und 
ein höherer für Einkaufszentren. „Es 
ist absurd, einerseits die Mieten be-
grenzen zu wollen und andererseits 
Miethaie und Spekulanten steuerlich 
zu fördern“, sagt Steffen Zillich.
Dem Kampf gegen Share Deals stün-
de in der sich abzeichnenden rot-rot-
grünen Senatskoalition nichts mehr 
im Wege, denn auch die Grünen 
ziehen mit. Ein Vorbild könnte die 
vom Bremer Senat geplante „Heu-
schreckensteuer“ sein: Die dorti-
ge rot-grüne Koalition möchte die 
Grunderwerbsteuer abhängig vom 
Umfang des Handels erhöhen – auf 
bis zu 19 Prozent, wenn mehr als 
150 Wohnungen verkauft werden. 

Jetzige Steuerregelung
fördert Konzentration
Das hätte allerdings die negative 
Nebenwirkung, dass auch die städti-
schen  Wohnungsunternehmen beim 
politisch geforderten Zukauf von 
Wohnungen deutlich mehr Geld 
ausgeben müssten. Das Bundesfi-
nanzministerium meint zudem, die 
Länder könnten nur einen einheit-
lichen Steuersatz selbst festlegen. 
Ohne Gesetzesänderung auf Bun-
desebene lässt sich also  vermutlich 
keine wie auch immer gestaltete 
„Heuschreckensteuer“ einführen.
Die Grünen-Fraktion im Bundestag 
hat bereits im Mai vorgeschlagen, 
Share Deals schon ab der Übernah-
me von 50 Prozent grunderwerb-
steuerpflichtig zu machen. „Die 
Konzentration von Wohnungsbe-
ständen in Händen großer Markt-
teilnehmer birgt die Gefahr steigen-
der Mietpreise in Ballungszentren 
und schwächt die Position der Miete-
rinnen und Mieter gegenüber ihrem 
Vermieter“, heißt es in dem Antrag. 
„Ohne die Steuerfreiheit der Share 
Deals würde sich der Handel mit 
großen Immobilienbeständen und 
die Fusion großer Wohnungsunter-
nehmen weniger lohnen.“
Fazit: Wenn der Staat seine Duld-
samkeit gegenüber legaler und ille-
galer Steuervermeidung ablegt und 
gegen Kapitalflucht und Steuerhin-
terziehung konsequent vorgeht, wäre 
in den öffentlichen Kassen deutlich 
mehr Geld für eine soziale Wohn-
raumversorgung vorhanden.
Jens Sethmann
MieterMagazin 12/2016
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Hintergrund

Die dritte Habitat
Weltsiedlungs

konferenz hat 
in diesem Jahr 

in Quito, 
der Hauptstadt 

von Ecuador, 
stattgefunden 

(bildmitte: UN
Generalsekretär 

ban Ki Moon)
Habitat

Die Städte der Welt  
wollen voneinander lernen
Der weltweite Strom der Menschen in die Städte reißt nicht ab. Die Mega
metropolen wuchern unkontrolliert und können ihren bewohnern oft 
nicht einmal frisches trinkwasser bieten. Wie lässt sich eine Grundver
sorgung sichern? Kann verhindert werden, dass Monsterstädte zur Klima
falle werden? Lässt sich eine Mitsprache der Stadtbewohner organisie
ren? Seit 40 Jahren berät „Habitat“, die Siedlungskonferenz der Verein
ten Nationen, in regelmäßigen abständen über solche Fragen. Endlich 
werden dabei auch die Städte selbst gehört.
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Was verbindet Berlin mit Megastäd
ten wie Mumbai, Lagos, Quito oder 
auch Tokio? Deren scheinbar unge
bremstes Wachstum, der ungeheure 
Druck, der auf knappen  Ressourcen, 
aber auch auf der Infrastruktur liegt, 
sind mit Problemen der deutschen 
Hauptstadt kaum vergleichbar. „Aber 
die Menschen, die in diese Städte 
strömen“, erklärt Barbara  Berninger, 
Referatsleiterin in der Berliner Senats
2016
verwal tung für Stadtentwicklung und 
Um welt, „kommen mit denselben 
Er wartungen und Hoffnungen auf 
die Zukunft wie jene, die Berlin, Pa
ris oder London mitgeformt haben.“ 

Die Menschen strömen 
in die Metropolen

Dieser Menschenstrom aus ländlichen 
Gebieten in wild wuchernde Metro
polen hat immer weiter zugenom
men. Lebten vor 40 Jahren noch zwei 
Drittel der Weltbevölkerung im länd
lichen Raum, so war es 2014 nur 
noch etwa die Hälfte der Mensch
heit. Prognosen zufolge könnte sich 
dieses Verhältnis 2050 dann kom
plett umgekehrt haben: Zwei Drittel 
drängen sich in und um die Städte. 
Alarmiert durch unkontrollierte Urba
nisierung berief die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen schon 
1976 im kanadischen Vancouver die 
erste Wohn und Siedlungskonfe renz 
Habitat I ein. Ihr Themenschwer
punkt: Wohnungsversorgung und 
Wohnungsnot. Sie formulierte  erste 
Strategien, um urbanes  Wachstum 
zu kontrollieren. 20 Jahre später muss 
te Habitat II in Istanbul eine deutli
che Verschlechterung der Lage kon
statieren. Die 171 teilnehmenden Re
gierungen sprachen nun über Ver 
slumung und darüber, dass die Mons
terstädte ihren Bewohnern oft nicht 
einmal das Nötigste bieten  konnten: 
keinen Wohnraum, keinen Zugang 
zu sauberem Trinkwasser, zu Strom, 
geschweige denn eine Gesundheits
versorgung oder gar Bildung. Als 
ganz wesentlich für eine Verbesse
rung von Lebensqualität wurden ei
ne nachhaltige Stadtplanung, der 
Zugang zur Grundversorgung und 
der Ausbau der Infrastruktur be
nannt.
Dass die Städte nun selbst – und 
nicht nur ihre nationalen Regierun
gen – bei der dritten Siedlungskon
ferenz Habitat III im Oktober dieses 
Jahres in Quito mit am Verhand
lungstisch saßen, ist nicht zuletzt 
auch Berlins Regierendem Bürger
meister Michael Müller (SPD) als 
CoPräsident des Netzwerks zu ver
danken. Er drängte im April 2015 in 
einer Rede vor den Vereinten Natio
nen auf Einbindung der Städte, lud 
im Sommer dieses Jahres zu einer 
Vorbereitungskonferenz für Habitat 
III nach Berlin ein und überbrachte 
in Ecuador schließlich die „Berliner 
Empfehlung für die Neue Urbane 
Agenda“. In ihr geht es beispiels
weise darum, dass schnell wachsen
de Städte nicht zu einer  Klimafalle 
werden. Es geht um die Frage, wie 
Stadtbewohner, die den Wandel der 
Metropolen ja vorantreiben, bei des
sen Bewältigung einbezogen  werden 
können. Und es geht darum, was 
Städte voneinander lernen können. 
Darüber hinaus sind es aber vor al
lem die aktuellen Krisen und die glo 
balen Fluchtbewegungen der  letzten 
Jahre, die ein Zusammengehen im
mer notwendiger machen. Nur Städ
te, die miteinander eng vernetzt sind, 
können von den Erfahrungen ande
rer lernen. Barbara Berninger: „In 
China gibt es Millionenstädte – von 
denen wissen wir noch nicht einmal 
den Namen.“
Rosemarie Mieder 
Die Riesen
Als Megastädte werden Kommunen mit mehr als 10 
Millio nen Einwohnern bezeichnet. Ihre Geschichte ist 
die Geschichte des letzten Jahrhunderts. Noch im Jahr 
1900 galt London mit 5 Millionen Einwohnern als be
völkerungsreichste Stadt der Welt. 1950 zählten New 
York und Tokio zu den größten Städten (über 10 Mil
lionen Menschen), Mitte der 70er Jahre kam Mexiko 
City dazu. Heute gibt es bereits 36 MegaMetropolen. 
An ihrer Spitze steht Tokio. Die japanische Hauptstadt 
gilt mit 36 Millionen Menschen als größter Ballungs
raum der Erde.                                                       rm
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Hintergrund

Die energetische 
sanierung ist gut 

für die Umwelt, 
verdrängt aber 

die finanziell 
schwachen
TU-UnTersUchUng in Pankow

energetische Modernisierung  
als Verdrängungsmotor
wärmedämmung, eine neue heizungsanlage, Dreifachfenster oder gar 
eine Lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung – energetische Moderni-
sierungen versetzen Mieter oft in angst und schrecken. Teure Maßnah-
men mit wenig spareffekt tragen zur gentrifizierung bei und werden ge-
zielt zur Verdrängung von Bestandsmietern genutzt. Das ergab eine stu-
die der Technischen Universität Berlin am Beispiel von Pankow.
„Eine energetische Modernisierung 
ist keine Wohltat für Mieter“, stellt 
Christoph Schiebe fest. Der  Soziologe 
hat in einem Forschungsprojekt an 
der TU Berlin die Auswirkungen sol
cher Maßnahmen auf die Mieter von 
15 Häusern in Pankow untersucht.
„Die Modernisierung und Instand
setzung der Gebäude setzt  diverse 
Mechanismen in Gang, die in der 
Kombination eine Verdrängung för
dern“, so Schiebe. Die enorme Ver
teuerung des Wohnens in betroffe
nen Altbauten ist der Hauptgrund. 
Dazu kommt, dass sich die Bewoh
ner durch die Veränderung ihres 
Wohnumfeldes entfremdet fühlen 
und sich die Bindung zum Wohnge
biet weiter abschwächt, wenn Nach
barn wegziehen. Die Aussicht auf 
eine lange Bauphase erleichtert aus 
Sicht der Eigentümer den Leerzug 
des Hauses. Vereinzelt werden auch 
gezielt Entmietungsmethoden gegen 
wehrhafte Mieter angewandt. 
Die Ankündigung von energetischen 
Maßnahmen hat bei den 366 unter
suchten Pankower Haushalten zum 
Auszug von über 107 Mietparteien 
beigetragen. Das sind 30 Prozent – 
obwohl die Mieter eine individuelle 
Beratung und Härtefallregelungen in 
Anspruch nehmen konnten. Schiebe 
schätzt die Zahl der Verdrängten so  

Modernisierungsankündigung 
führt schon zur Flucht

gar noch höher, denn bei den meis
ten der untersuchten Häuser war die 
energetische Modernisierung schon 
vor dem Beginn seiner Untersuchung 
angekündigt worden, und diejenigen, 
die dann sofort ausgezogen sind, 
konnte die Studie nicht erfassen. Be
sonders von Verdrängung betroffen 
waren Familien, Alleinerziehende, 
ältere Menschen, Studierende und 
Empfänger von Sozialleistungen.
Bemerkenswert ist, dass ein Großteil 
der untersuchten Häuser der städti
schen Wohnungsbaugesellschaft 
Gesobau gehört, von der man ei
gentlich einen sozialverträglichen 
Umgang mit den Mietern erwarten 
würde. Christoph Schiebe hat aber 
beobachtet: „Der Unterschied zwi
schen privaten und öffentlichen Ei
gentümern nimmt ab. So sind an nä
hernd die gleichen Verdrängungs
raten und ein ähnlicher Einsatz von 
Entmietungsstrategien zu beklagen.“ 
Ein Haus hat sich Christoph Schiebe 
besonders genau angesehen: Am 
Beispiel der Pestalozzistraße 4 in 
Pankow zeichnet er den Zerfall der 
Hausgemeinschaft innerhalb von 
drei Jahren nach. Vor der Moder
nisierungsankündigung lebten in 
dem Altbau 33 Mietparteien. Nach 
der Modernisierung sind nur zwölf 
Mietparteien im Haus verblieben. 
Von ihnen konnten fünf in ihre ehe
malige Wohnung zurückziehen, zwei 
zogen innerhalb des Hauses um, und 
eine Mietpartei blieb auch während 
der Arbeiten in ihrer Wohnung. Vier 
Parteien wehrten sich gegen die Mo
dernisierung, gegen sie laufen Dul 
dungsklagen. Von den Ausgezoge
nen sind drei Haushalte in der Um
setzwohnung geblieben und nicht 
zurückgekehrt. Elf Mietparteien le  ben 
nun in PankowSüd und Weißensee 
verstreut – außerhalb der Laufent
fernung zur Pestalozzistraße.
Schiebes Fazit: Die energetische 
Modernisierung wird gezielt als In
strument zur Verdrängung von Be
standsmietern genutzt. Für die be
troffenen Mieter ist die energetische 
Modernisierung deshalb zu einem 
Sinnbild für die Gentrifizierung ge
worden. Und da eine Rückbesinnung 
der öffentlichen Wohnungsunter
nehmen auf ihre soziale Verantwor
tung gegenüber ihren Mietern nicht 
absehbar sei, hofft er, „dass die Mie
ter in Pankow trotz geringer finanziel
ler Möglichkeiten und prekärer Wohn
verhältnisse weiterhin mit einem lan
gen Atem gegen die Aufwertung und 
den Austausch in ihrer Nachbarschaft 
ankämpfen.“             Jens Sethmann
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kosten und energieeinsparung nicht im Lot
Eine energetische Modernisierung liegt vor, wenn durch 
eine bauliche Veränderung Endenergie nachhaltig ein
gespart wird. Wie hoch der Einspareffekt für die Mieter 
sein wird, ist nicht entscheidend. Durch die Modernisie
rungsumlage können elf Prozent der Modernisierungs
kosten auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden.  Die 
se Mietsteigerung ist oftmals weit höher als die Kosten
senkung für Heizung und Warmwasser. Der Plan von 
Justizminister Maas, die Mieterhöhung von 11 Prozent 
auf 8 Prozent der Investition abzusenken, liegt derzeit 
wegen des CDU/CSUWiderstands auf Eis. Der Deut
sche Mieterbund und der Berliner Mieterverein fordern 
die Abschaffung der Modernisierungsumlage.            js
MieterMagazin 12/2016
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Das Vorkaufsrecht 
für den Mieter läuft 
meist ins Leere
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Löcher in der Verordnung
Um den schwunghaften handel mit wohnungen und die daraus  folgende 
Mietpreistreiberei zu unterbinden, hat der senat die Umwandlung von 
Miet- in eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten im grundsatz 
untersagt. hier dürfen wohnungen nur an Mieter verkauft werden. aller-
dings nehmen nur wenige Mieter die Möglichkeit wahr – sei es, weil sie 
das geld nicht haben oder sich kein eigentum ans Bein binden wollen, 
sei es, weil sie vom Verkäufer aktiv daran gehindert werden. Das Um-
wandlungsverbot kann daher leicht umgangen werden.
Seit dem Erlass der Umwandlungs
verordnung im März 2015 dürfen 
in den Berliner Milieuschutzgebie
ten im Grundsatz keine Mietshäu
ser mehr in Einzeleigentum umge
wandelt werden. Es gibt jedoch ei ne 
Ausnahme: Verpflichtet sich der Ei
gentümer, die Wohnungen in  einem 
Zeitraum von sieben Jahren ausschließ 
/

lich den Mietern zum Kauf anzubie
ten, müssen die Bezirksämter die 
Umwandlung genehmigen. Diesen 
Sonderfall nehmen Eigentümer zu
nehmend in Anspruch. 
Mit der Einschränkung wollte der 
Bundesgesetzgeber erreichen, dass 
der Milieuschutz nicht die Eigentums
2016
bildung von Mietern verhindert. In 
der Berliner Realität gibt es aber kaum 
Mieter, die nur darauf warten,  ihre 
aktuelle Wohnung zu erwerben. Die 
Eigentümer sind auch nicht ver pflich
tet, die Wohnungen im SiebenJah
resZeitraum den Mietern tatsäch
lich anzubieten – sie können auch 
einfach bis zu dessen Ablauf warten. 
So ist absehbar, dass kaum ein Mie
ter seine Wohnung kaufen wird. So 
tritt nach sieben Jahren ein, was die 
Umwandlungsverordnung eigentlich 
verhindern soll: Die Wohnungen 
werden so aufwendig, wie es der 
Milieuschutz zulässt, modernisiert 
und für einen möglichst teuren Ver
kauf hergerichtet. 
Diese Wohnungen sind dann für 
Kaufwillige, die selbst einziehen wol
len, sogar attraktiver als außerhalb 
von Milieuschutzgebieten, denn sie 
müssen mit einer Eigenbedarfskün
digung nicht zehn, sondern nur noch 
drei Jahre warten. Die Mieter gera
ten dabei genauso unter Druck wie 
in den Zeiten, als es das Umwand
lungsverbot noch nicht gab – nur 
sieben Jahre später. 
Auch hier ist dem Missbrauch Tür 
und Tor geöffnet. Eigentümer, die 
keine sieben Jahre warten  wollen, 
können versuchen, die Mieter mit 
Geldprämien zum Auszug zu bewe 
gen, um dann für die leeren Woh
nungen gezielt Kaufwillige zu su
chen. Diese müssten die Wohnung 
zunächst pro forma anmieten, kön
nen aber nach einer kurzen Scham
frist zum „kaufenden Mieter“ wer
den. Denkbar sind auch „Strohmie
ter“, die gar nicht einziehen, son
dern nur eine leere Wohnung blo
ckieren und sie sofort frei machen, 
sobald ein Kaufwilliger kommt. 

Mieterverein: 
ausnahme abschaffen!

Wegen solcher Missbrauchsmöglich
keiten fordert der Berliner Mieter
verein, diese Ausnahme vom Um
wandlungsverbot abzuschaffen. So 
lange müssen die Mitarbeiter in den 
Stadtplanungsämtern der Bezirke 
sehr aufmerksam sein, damit sie Um
gehungsversuche erkennen und un
terbinden.               
Jens Sethmann
Papiertiger Vorkaufsrecht
Überall, also nicht nur in Milieuschutzgebieten, gilt: Mieter haben ein Vor
kaufsrecht, wenn ihre Wohnung in Eigentum umgewandelt wird und erst
malig verkauft werden soll. Das bedeutet, der Mieter kann in den Kauf
vertrag eintreten, den der Eigentümer mit einem Kaufinteressenten bereits 
ausgehandelt hat. Am Preis und an den übrigen Vertragsinhalten kann er 
nichts ändern. Der Eigentümer muss den Mieter über die Veräußerung un
terrichten. Der Mieter hat dann zwei Monate Zeit zu überlegen, ob er sei
ne Wohnung kaufen möchte. Viele Eigentümer vereiteln das Vorkaufs
recht, indem sie die Mieter einfach nicht informieren. Ist der Käufer erst 
einmal als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen, kann das Ge
schäft nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der Mieter, der so am Kauf 
gehindert wurde, kann dann nur noch Schadenersatz geltend machen, 
zum Beispiel den höheren Preis, den er für den Kauf einer anderen Eigen
tumswohnung zahlen müsste, oder die Umzugskosten, wenn der neue 
 Eigentümer ihm später wegen Eigenbedarfs kündigt. Der Mieter muss da
bei auch nachweisen, dass er finanziell zum Kauf in der Lage gewesen wä
re. Die Hürden, einen angemessenen Schadenersatz einzuklagen, sind al
so relativ hoch. Das Risiko, zu einem Schaden ersatz verurteilt zu werden, 
schreckt kaum einen Verkäufer ab.                                                        js
L BMV-Infoblätter
Nr. 79 zur 
Umwandlungs-
verordnung:
www.berliner-
mieterverein.de/
recht/infoblaetter/
fl079.htm 
Nr. 103 zum 
Vorkaufsrecht:
www.berliner-
mieterverein.de/
recht/infoblaetter/
fl103.htm
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 hüte aus dem E
ältesten hutladen 
Berlins, Pizza aus 

fruchtgummi

L Einer der be-
rühmtesten Bewoh-
ner der Straße, der 
russischstämmige 
Schriftsteller Wla-
dimir Kaminer, ver-
sammelt in seinem 
Buch „Schönhauser 
Allee“ Geschichten 
über die Straße und 
ihre Bewohner.

Einmalige histo-
rische Einblicke 
gewährt der 
DEFA-Kultfilm von 
1957 „Berlin – Ecke 
Schönhauser“.
Berliner Geschäftsmeilen (3)

Paradies für erlesenes 
Als „schmuckstück unter den shopping-Paradiesen“ wird die schönhauser 
Allee von Berlins obersten tourismus-Werbern „Visit Berlin“ angepriesen. 
Zwischen den großen Ketten, die sich in den letzten Jahren hier angesiedelt 
haben, finden sich viele Perlen: kleine inhabergeführte läden, die sich auf 
eine junge, internationale und anspruchsvolle Kundschaft eingestellt haben. 
Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
Die größte Einkaufsstraße in Prenz
lauer Berg ist kein einfaches Pflaster 
für Geschäftsleute. Wer hier mithal
ten will, muss hohe Umsätze er zie
len. Die Mieten sind happig, und nicht 
jedes Geschäftskonzept geht auf. Ent
sprechend hoch ist die  Fluktuation. 
In der Nummer 131 ist das anders. 
Seit dem Jahre 1905 existiert hier 
ein Hutladen, es handelt sich um 
das älteste Geschäft in der Straße 
und den ältesten Hutladen in ganz 
Berlin. Die OriginalEinrichtung aus 
den 1930er Jahren kommt gerade 
bei der jungen Kundschaft gut an, 
erzählt die Inhaberin: „Die finden 
das gemütlich und sagen mir, dass 
ich das bloß nicht ändern soll.“ Do
reen Persche hat das Geschäft 1998 
von ihrem Onkel übernommen. Von 
1988 bis 1990 hat sie hier bei ihm 
ihre Ausbildung gemacht. Damals, 
zur Wendezeit, sah es nicht gut aus 
für die Straße, erst recht nicht für ei
nen Hutladen. Die Inhaberin orien
tierte sich daher erst einmal ander
weitig. 
Mittlerweile habe sich das Publikum 
natürlich komplett verändert, sagt 
sie. Jünger und internationaler ist ihre 
Kundschaft geworden. Und das liegt 
nicht nur daran, dass in dieser Ge
gend kaum noch Senioren wohnen. 
Vielmehr liegen Hüte inzwischen voll 
im Trend. Das einstige Accessoire äl
terer Herrschaften hat den Sprung in 
die hippe Modewelt geschafft. „Die 
Promis und Stars tragen  wieder Hü
te und bei den jungen Männern sind 
lässig getragene Schiebermützen total 
angesagt“, freut sich die Inhabe rin. 
Und so kommen aus ganz Deutsch
land Leute, um bei „Kleemann Hüte“ 
in der Schönhauser Allee einen Her
renzylinder, einen PanamaHut oder 
einen Fascinator zu kaufen. Auch 
Touristen gehören zur Kundschaft. 
Die gelernte Modistin macht in ih
rem Atelier auch Maßanfertigungen. 
Um die 150  Euro muss man dafür 
hinlegen. Dafür hat man dann et
was ganz Besonderes, ein Einzel
stück, dass sonst niemand trägt. 
Die 2,8 Kilometer lange „Schönhau
ser“ war schon zu DDRZeiten eine 
beliebte Einkaufsstraße. Aus der gan
zen Republik kamen Menschen, um 
sich hier mit schicker Mode, Schu
hen und Schmuck einzudecken. Es 
gab Gaststätten, Kaufhallen und 
viele kleine Läden für die werktä
tige Bevölkerung. Die Bohème traf 
sich im berühmten Wiener Café, wo 
Stehgeiger und Pianospieler für stil
volle Begleitung sorgten. Doch nach 
dem Mauerfall ging es allmählich 
bergab. Der Prenzlauer Berg wurde 
Europas größtes Sanierungsgebiet, 
viele Bewohner zogen weg. Nur we
nige der alteingesessenen Geschäfte 
überlebten die enormen Mietsteige
rungen und die Rückübertragungen 
an Alteigentümer. Dazu kamen end
lose Baustellen.  
Einer der wenigen überlebenden Lä
den ist die Konditorei Krautzig, ein 
Familienbetrieb, den es bereits seit 
1932 gibt. In der Backstube im Hof 
werden prachtvoll verzierte Torten 
sowie Brot und Brötchen täglich 
frisch hergestellt – ganz ohne Fertig
mischungen. 
Doch nicht allen Branchen bietet 
die Schönhauser Allee ein ideales 
Umfeld. Für Juwelier Rothholz wä
re Steglitz vermutlich ein besserer 
Standort, wie die freundliche An
MieterMagazin 12/2016



al
le

 F
ot

os
: S

ab
in

e 
M

it
te

rm
ei

er
gestellte weiß: „Hier in der Gegend 
fehlt das Publikum, die jungen Leute 
haben kein Interesse mehr an Gold
schmuck.“ Doch der Chef ist schon 
im Rentenalter. In ein paar Jahren, 
wenn auch seine Angestellte in Ren
te geht, soll Schluss sein. „Was ha
ben wir früher an Verlobungsringen 
verkauft!“, seufzt sie. Heutzutage 
verloben sich die Leute nicht mehr, 
und statt Uhren gibt es Handys.  

Aber wer verlobt sich 
heute noch?

Wer dagegen DesignerMode jen
seits des Mainstreams oder erlesene 
DekoArtikel sucht, für den ist die 
Schönhauser Allee ein Paradies. Es 
gibt einen Laden mit Musikinstru
menten aus aller Welt, ein Geschäft 
für japanische Zehensocken und jede 
Menge Stoff und Einrichtungsläden 
für das schöne Zuhause. Die Prenzl
berger sind gesundheitsbe wusst.   
„Gelatinefrei ist sehr nachgefragt, 
aber auf Bio legen die Leute nicht 
so viel Wert“, heißt es im „Bären
land“ ein paar Häuser weiter. Mehr 
als 100 Fruchtgummisorten gibt es 
im 2003 eröffneten Bärenland, ei
nem FranchiseUnternehmen mit 
Filialen in ganz Deutschland. Wer 
will, kann Pizza aus Gummibären 
naschen oder Sonderanfertigungen 
bestellen. Das „FruchtgummiPara
dies“ steht längst in je dem Reisefüh
rer. „Japaner steuern uns gezielt an, 
die kommen hier mit einem großen 
Gepäckstück an und packen es mit 
20 Tüten voll“, erzählt Filialleiterin 
Petra ZornDill. 
Im Großen und Ganzen ist auch 
Christiane Hahn mit ihrem Standort 
zufrieden. Die Inhaberin der Buch
handlung Anakoluth setzt auf ein 
anspruchsvolles Publikum, das gute 
MieterMagazin 12/2016
Bücher zu schätzen weiß. Die Kiez
buchhandlung hat viele Stammkun
den, die den per sönlichen Empfeh
lungen der Buchhändlerinnen ver
trauen. „Ich habe einen hohen An
spruch und will kei ne Kompromisse 
machen“, erklärt die Inhaberin. Statt 
BestsellerTische findet man hier ein 
ausgewähltes literarisches Sortiment, 
zum Teil aus kleinen Verlagen. Die li
terarische Buchhandlung war früher 
in Mitte. Nachdem sich das Umfeld 
dort total gewandelt hatte, wollte 
Christiane Hahn zuerst ganz aufge
ben: „Aber viele Kolleginnen haben 
mir gesagt, dass mein Konzept gut 
ist.“ Sie suchte dann gezielt nach 
Räumen in Prenzlauer Berg und er
öffnete vor acht Jahren in der Num
mer 124. Die Nachbarschaft habe 
sich seitdem schon verändert. Es ge
be mehr Ketten, und einige schöne, 
inhabergeführte Läden seien wegge
zogen. „Das ist schade, weil man ja 
immer auch voneinander profitiert“, 
meint Christiane Hahn. 
Die Schönhauser Allee sei wirtschaft
lich komplett überbewertet, findet 
dagegen Michael Schaarschmidt, 
der seit 2005 in der Nummer 127 a 
ein Blumencafé betreibt. „Die Leute 
sind mit ihrer hohen Miete oder der 
Abzahlung ihrer Eigentums woh nung 
total ausgelastet, da bleibt nicht mehr 
viel Geld übrig.“ Das Blumencafé ist 
eine einzigartige Mischung aus Café 
und Blumengeschäft. Man fühlt sich 
fast wie in einem Gewächshaus, und 
neben Kater Erwin  gehören auch zwei 
bunte Papageien zum Ambiente. 
Der gelernte Gärtner legt viel Wert 
auf Qualität. „Ich möchte, dass sich 
die Leute hier etwas Schönes und 
Gutes  gönnen“, betont er. Auch die 
Herkunft ist ihm wichtig. Blumen 
aus Kenia oder Äthiopien kauft er 
aus Prinzip nicht ein. Von der Kund
schaft werde das nicht immer hono
riert, vielen sei das egal. Viele Leute 
würden zwar aus Imagegründen im 
BioSupermarkt kaufen, seien aber 
nicht bereit, für eine Rose, die nicht 
aus Afrika kommt, 50 Cent mehr zu 
bezahlen: „Das Absurde ist, dass vie
le Leute hierhergezogen sind, weil 
sie all die vielen schönen Läden lie
ben, aber anstatt ihr Umfeld zu un
terstützen, schmücken sie sich ledig
lich damit.“                     Birgit Leiß

Bücher aus einem 
gut sortierten 

la den, Blumen 
und café für men-

schen, die sich was 
gönnen wollen

F Das hochbahn-
viadukt ist eine 
erkennungsmarke 
der 2,8 Kilometer 
langen schön-
hauser Allee
ehemals Protokoll-strecke 
Die einstige Landstraße vom königlichen Berlin zum 
Schloss Schönhausen trägt ihren Namen seit 1841. Be 
reits 1906 wurde mit dem Bau der Hochbahn begon
nen – gegen den Widerstand der Hausbesitzer und 
Anwohner, die Erschütterungen und Lärm befürchte
ten. Das HochbahnViadukt wurde zu  DDRZeiten 
rekonstru iert und unter Denkmalschutz gestellt.  Mitt 
lerweile Kult ist der Wurststand von Konnopke  unter 
dem Hochbahnhof Eberswalder Straße. Schon seit 1930 
verkauft Konnopke in der Schönhauser seine Wurst. 
Als Zufahrtsstrecke zu den in Niederschönhausen re
sidierenden SEDOberen sowie als Protokollstrecke 
zum Gästehaus der Regierung im Schloss Schönhausen 
genoss die Schönhauser Allee ab den 1950er Jahren 
gewisse Privilegien. Weil verfallene Altbauten bei den 
hochrangigen Staatsbesuchern bekanntlich keinen gu
ten Eindruck machen, wurde die Schönhauser  Allee 
1957 zum ersten innerstädtischen Sanierungs gebiet 
der DDR. Im Herbst 1989 wurde die wenige  Schritte 
von der Schönhauser Allee entfernte  Gethsemanekirche 
in der Stargarder Straße zu einem der Zentren des Wi
derstands gegen die Herrschenden. Nach der Wieder
vereinigung war die Allee zunächst von Leerstand und 
Verfall geprägt. Doch mit dem Zuzug gut verdie nender 
Bevölkerungsschichten und dem Touris tenboom ist wie
der Kaufkraft in die Straße gekommen.                    bl
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 verbraucher-
schützer warnen 

vor Crowdinvest-
ment-Projekten, 
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Crowdinvesting

totalverlust nicht ausgeschlossen
Zinsland, Bergfürst, exporo, Mezzany – sogenannte Crowdinvesting-Pro-
jekte haben phantasievolle namen und bieten verlockende Angebote: 
Auch Kleinanleger, so versprechen die internetplattformen, können in 
immobilien investieren. gebührenfrei und mit kleinen Beträgen ließen 
sich gute renditen erzielen. dazu könne man das wachsen eines „eige-
nen“ Projekts beobachten. Aber das investment birgt das risiko des 
totalverlustes. 
„In unserem Haus warb ein Makler 
für das Immobilien-Crowdfunding“, 
schrieb eine Leserin an die Redak-
tion des MieterMagazins. Schon ab 
250 Euro Finanzierungsbeteiligung 
könne man dabei sein und eine Ren-
dite von 5 Prozent erzielen.  „Gelockt 
wurde mit einem Startguthaben von 
50 Euro“, fügte die Miete rin hinzu: 
„Ist eine solche Anlage sinnvoll?“ 
Ihre Skepsis ist nicht unberechtigt. 
Obwohl es bei der aktuellen Dauer-
niedrigzinsphase verführerisch zu 
sein scheint, in Immobilien zu in-
vestieren, sollte man in diesem Fall 
besonders kritisch hinschauen. Denn 
das sogenannte Crowdinvesting 
(englisch für „Schwarm-Finanzie-
rung“) in Immobilien hat seine Tü-
cken. Es wird über Internetplattfor-

gelockt wird mit  kleinen 
Anlagebeträgen

men für ganz konkrete Bauvorha-
ben angeboten, für die Gelder von 
privaten Anlegern eingesammelt 
werden. Zur Auswahl stehen dabei 
so unterschiedliche Projekte wie die 
Sanierung eines alten Wasserwerks, 
der Bau eines Einkaufszentrums oder 
auch die Modernisierung eines Mehr-
familienhauses. Da offensichtlich 
das Eigenkapital der jeweiligen Pro-
jektentwickler nicht ausreicht, um 
notwendige Kredite von einer Bank 
zu bekommen, stocken sie ihre Mit-
tel eben auch mit dem Geld von 
kleinen Anlegern auf. Die Crowd-
funding-Plattformen versprechen 
nicht nur eine unkomplizierte und 
gebührenfreie Geldanlage für kleine 
Beträge mit relativ hohen Renditen, 
sondern auch Transparenz und Infor-
mationen:  Jeder  könnte das Wachsen 
„seiner“ Immobilie mitverfolgen.
Dirk Eilinghoff von dem gemeinnüt-
zigen Verbraucherportal Finanztip 
warnt allerdings: „Das Risiko einer 
solchen Geldanlage liegt ganz beim 
Privatanleger.“ Und der ist in aller 
Regel kein Immobilienexperte. Das 
heißt, er kann kaum einschätzen, ob 
das Projekt kompetent und voraus-
schauend entwickelt, sachverständig 
und erfahren realisiert wird, ob sich 
das Einkaufszentrum in der Lage 
wirklich rentiert, sich die Büros oder 
Wohnungen tatsächlich zu dem Preis 
vermieten lassen.
Gerät aber ein Projekt in finanzielle 
Schieflage, muss gar Insolvenz ange-
meldet werden, ziehen die Kleinan-
leger meist den Kürzeren. Sie haben 
nämlich mit ihrem Investment ein 
Nachrangsdarlehen gegeben. Das 
bedeutet. Erst einmal werden Ban-
ken und Handwerker aus der Insol-
venzmasse bedient. Der „Schwarm“ 
geht nicht selten leer aus und ver-
liert sein eingesetztes Geld. Finanz-
tip-Mitarbeiter Eilinghoff: „Wer auf 
die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Crowdfunding-Plattformen 
schaut, wird feststellen: Die Anbieter 
übernehmen keine Haftung für den 
Erfolg der Projekte.“ 
Eilinghoff rät, sich nicht nur auf In-
formationen der Investmentanbieter 
zu verlassen, sondern sowohl Bau-
projekt als auch Entwickler sorgsam 
zu prüfen. Dazu sollte man sein Geld 
nie nur auf ein solches Projekt kon-
zentrieren. Eilinghoff: „Sicherheits-
orientierten Anlegern empfehle ich, 
lieber die Finger von solch einem 
Investment zu lassen.“ 
Rosemarie Mieder
was ist Mezzanine-Kapital?
Das durch Crowdinvesting eingesammelte Geld ist so-
genanntes Mezzanine-Kapital. Der Begriff stammt aus 
dem Italienischen und beschreibt ein niedriges Geschoss, 
das zwischen zwei Hauptstockwerke geschoben wur-
de. So ist auch diese Form des Kapitals zwischen das 
Eigen- und das Fremdkapital (zum Beispiel von Ban-
ken) geschoben, um Finanzierungslücken auszuglei-
chen. Wenn das Projekt in die Insolvenz geht, müssen 
Mezzanine-Kapitalgeber erst einmal hinter allen ande-
ren Gläubigern zurückstehen.                                rm
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Die kompletten Entscheidungen finden 
Sie im Internet unter www.berliner-
mieterverein.de/mietrecht/recht
sprechung.htm. Diese Beiträge sind 
gekennzeichnet mit  . Im Internet 
haben Sie durch die komfortable Such-
funktion einen bequemen Zugriff auf 
die seit Januar 2001 veröffentlichten 
Entscheidungen und Aufsätze.

Instanzen-Rechtsprechung
Feststellungsklage
Wenn der Mieter sich nach Zugang 
der Modernisierungsankündigung 
auf wirtschaftliche Härtegründe 
berufen hat, kann der Vermieter 
nicht Feststellungsklage mit dem 
Antrag erheben, die Zahlungsver
pflichtung des Mieters nach durch
geführter Modernisierung festzu
stellen. Ein Feststellungsinteresse 
des Vermieters ist in einem solchen 
Falle nicht gegeben. 
LG Berlin vom 3.5.2016 
– 67 S 34/16 –, mitgeteilt 
von RA Wolfgang Hak

 Langfassung im Internet

Hier hatte die Vermieterin die Fest-
stellung begehrt, nach Ausführung 
der zu duldenden Modernisierungs-
maßnahmen und entsprechender 
Erklärung zur Erhöhung der monat-
lichen Nettokaltmiete um 186 Euro 
berechtigt zu sein. Das Landgericht 
hielt einen solchen Feststellungs-
antrag für unzulässig.
Ein Feststellungsinteresse der Ver-
mieterin sei nicht gegeben. Nach 
§  555 d Abs. 2 Satz 2 BGB komme 
es für die Frage der Duldung auf 
eine sogenannte finanzielle Härte 
des Mieters nicht mehr an. Sie sei 
nur bei der Mieterhöhung nach 
§   559 Abs. 4 und Abs. 5 BGB zu 
berücksichtigen. Während nach 
§ 554 Abs. 2 Satz 3 BGB a.F. die 
finanziellen Folgen der Modernisie-
rung schon im Duldungsverfahren 
relevant gewesen seien, sei dies nach 
neuem Recht nicht mehr der Fall. 
Ein der Feststellung zugängliches 
Rechtsverhältnis entstehe hinsicht-
lich der Mieterhöhung noch nicht 
016
(so auch: AG Schöneberg vom 
30.10.2014 – 109 C 340/14 – MM 
11/2015, Seite 30). Die tatsächlich 
mögliche Mieterhöhung sei von ver-
schiedenen – unsicheren – Faktoren 
abhängig: Zunächst komme es da-
rauf an, ob und in welchem  Umfang 
die Maßnahmen durchgeführt wür-
den. Dann sei zu prüfen, welche Kos -
ten dafür tatsächlich angefallen seien. 
Für beide Punkte sei auf die letzte 
mündliche Verhandlung über die 
Mieterhöhung abzustellen. Gerade 
unter Berücksichtigung des zeitlichen 
Ausschlusses eines möglichen Mie-
tervortrags nach § 555 d Abs. 4 Satz 2 
BGB verblieben die Unsicherheiten in 
der Sphäre des Vermieters. 
Die Zulassung der Feststellungsklage 
liefe dem eigentlichen Ziel der  neuen 
Vorschriften – Entkoppelung der Dul-
dungs- von der Mieterhöhungsfrage 
– zuwider.

Berliner Mietspiegel
Der Berliner Mietspiegel 2015 kann 
als einfache  Schätzungsgrundlage 
herangezogen werden, um die orts
übliche Vergleichsmiete zu ermit
teln. 
LG Berlin vom 31.8.2016
– 65 S 197/16 –

 Langfassung im Internet

Mit der Entscheidung der Zivilkam-
mer 65 des Berliner Landgerichts 
hat sich die Rechtssicherheit des 
Berliner Mietspiegels weiter erhöht. 
Inzwischen wenden drei von vier 
Kammern des Landgerichts den 
Mietspiegel als Kontrollinstrument 
von Mieterhöhungen an, weil sie 
ihn zumindest als eine geeignete 
Schätzgrundlage für die ortsübliche 
Vergleichsmiete erachten. Auch die 
18. Zivilkammer (LG Berlin vom 
9.8.2016 – 18 S 111/15 –, MM 
10/2016, Seite 30) und die 67. Zi-
vilkammer (LG Berlin vom 7.7.2016 
– 67 S 72/16 –, MM 10/2016, Seite 
29) waren so verfahren. In dem von 
der 65. Zivilkammer entschiedenen 
Verfahren konnte der klageführen-
de Vermieter die „Indizwirkung“ des 
Mietspiegels nicht entkräften, dass 
der Mietspiegel die ortsübliche Ver-
gleichsmiete in geeigneter Weise 
wiedergeben würde. Auch die 63. 
Zivilkammer hat den Mietspiegel 
schon mehrfach als Schätzgrundla-
ge benutzt, allerdings war in diesen 
Fällen der Mietspiegel an sich we-
der vom Mieter noch vom Vermie-
ter angegriffen worden (vgl. LG Ber-
lin vom 5.4.2016 – 63 S 273/15 –). 
Die Zivilkammer 65 erläuterte in dem 
Urteil ausführlich die Entstehungs-
geschichte der gemeindlichen Miet-
spiegel. 
Durch die Mietrechtsreform 2001 
habe der Gesetzgeber versucht, den 
Schwierigkeiten der Gerichte, die 
Höhe der ortsüblichen Vergleichs-
miete festzustellen, Rechnung zu 
tragen. Danach sollten die Gemein-
den künftig zwischen zwei Mietspie-
geln wählen können: zwischen dem 
sogenannten „einfachen“ Mietspie-
gel, der als kostengünstiges und 
flexibles Instrument erhalten blei-
ben solle, und dem sogenannten 
„qualifizierten“ Mietspiegel, der 
nach anerkannten wissenschaftli-
chen Grundsätzen erstellt werde, 
um das Mieterhöhungsverfahren 
noch stärker zu objektivieren. Der 
einfache Mietspiegel habe dadurch 
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jedoch nicht in seiner Bedeutung 
eingeschränkt werden sollen. Der 
Bundesgerichtshof habe nachfol-
gend mehrfach bestätigt, dass ein 
Mietspiegel, der nicht nach beson-
deren wissenschaftlichen Maßstäben 
erstellt worden sei und damit nicht 
als qualifizierter Mietspiegel gelte, 
zumindest als einfacher Mietspiegel 
herangezogen werden könne. Das 
Gericht könne seine Überzeugung 
von der ortsüblichen Miete auf die-
ser Grundlage bilden. 
Allerdings müsse das Gericht, auch 
wenn es den Mietspiegel nur als 
sogenannten einfachen verwende, 
sich mit qualifizierten Einwänden 
der Parteien gegen dessen Richtig-
keit auseinandersetzen. Die im vor-
liegenden Fall von der Vermieterin 
vorgebrachten Bedenken gegen den 
Berliner Mietspiegel 2015 seien je-
doch unbegründet: Der (einfache) 
Mietspiegel sei von Interessenver-
tretern der Vermieter und der Mie-
ter gemeinsam erstellt und von den 
meisten anerkannt worden. Es sei 
nicht erforderlich, dass sämtliche in 
Berlin ansässigen Interessenvertre-
tungen mitgewirkt haben. Schon 
die Lebenserfahrung spreche daher 
dafür, dass der Mietspiegel die ört-
liche Mietsituation nicht einseitig, 
sondern objektiv zutreffend abbil-
de. Zweifel an der Verlässlichkeit 
des Mietspiegels könnten sich nur 
dann ergeben, wenn konkrete Tat-
sachen behauptet würden, aus de-
nen sich ergeben könnte, die Inter -
essenvertreter hätten sich von sach-
fremden Erwägungen leiten lassen 
oder der Mietspiegel beruhe auf un-
richtigem oder nicht repräsentativem 
Datenmaterial. 
Solche Einwendungen habe die Ver -
mieterin in dem Streitfall nicht hin-
reichend vorgetragen, zumal für 
den Berliner Mietspiegel die Um-
stände der Datensammlung detail-
liert dokumentiert worden seien 
und dadurch die Schwelle erhöht 
werde, seine Indizwirkung zu er-
schüttern. Insbesondere reiche es 
nicht aus, geltend zu machen, dass 
keine Daten aus dem hier im Streit 
stehenden Wohnhaus, einem 18-
ge schossigen Wohngebäude mit 
506 Wohnungen, erhoben  wor den 
seien. Denn die Auswahl sei aus ei-
nem Datenbestand von mehr als 
einer Million Wohnungen erfolgt. 
Auch ohne Fachkenntnisse auf dem 
Gebiet der Mathematik oder Sta-
tistik sei nachvollziehbar, dass es 
angesichts dieser Dimension unbe-
achtlich sei, wenn die 506 Wohnun-
gen der Vermieterin nicht berück-
sichtigt worden seien. 
Weiterhin ergebe sich aus den Do-
kumentationen zu der Erstellung 
des Mietspiegels (Protokolle der 
Arbeitssitzungen der Arbeitsgrup-
pe Mietspiegel), dass die in laufen-
den Gerichtsverfahren erhobene 
Kritik gegen die Qualifikation des 
Mietspiegels intensiv diskutiert 
worden sei. Dennoch sei der Miet-
spiegel nachfolgend von fast allen 
Beteiligten anerkannt worden. 
Die von der Vermieterin im vorlie-
genden Prozess über einen Privat-
gutachter erhobenen Einwände 
gingen über Vermutungen nicht 
hinaus. 
Schließlich geböten es auch die In-
teressen der Parteien, davon abzu-
sehen, teure und zeitaufwendige 
Sachverständigengutachten einzu-
holen. Dies gelte umso mehr, als 
nicht ersichtlich sei, dass ein Sach-
verständigengutachten zu mehr 
oder besseren Erkenntnissen führe 
als ein (einfacher) Mietspiegel. Das 
eingereichte Privatgutachten umfas-
se elf Vergleichswohnungen, davon 
zwei aus dem Bestand der Vermiete-
rin. Dagegen lägen für das hier maß-
gebliche Feld G4 des Mietspiegels 
190 Werte zugrunde. 

Ferienwohnung
1. Stützt der Vermieter eine außer
ordentliche oder ordentliche Kün
digung des Mieters auf dessen un
befugte oder nicht angezeigte Un
tervermietung, ist bei der Prüfung 
der Wirksamkeit der Kündigung auf 
sämtliche Umstände des Einzelfalls 
abzustellen. Gegen die erforderliche 
Erheblichkeit des Kündigungsgrun
des können die beanstandungsfreie 
Dauer des bisherigen Mietverhält
nisses, ein Anspruch des Mieters 
auf Erteilung der – tatsächlich nicht 
eingeholten – Untermieterlaubnis 
sowie ein pflichtwidriges (Vor)Ver
halten des Vermieters sprechen. 
2. Die Vermietung von Wohnungen 
an Touristen durch den Vermieter 
oder Dritte stellt einen gemäß § 536 
Abs. 1 BGB zur Minderung des Miet
zinses führenden und vom Vermie
ter gemäß § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB 
zu beseitigenden Mangel der Miet
sache dar, wenn die touristische 
(Teil)Nutzung des Wohngebäudes 
für die benachbarten Wohnraum
mieter mit (Lärm)Immissionen ver 
bunden ist, die über das übliche 
Mindestmaß der bei einer herkömm
lichen Wohnnutzung unvermeid
baren Beeinträchtigungen hinaus
gehen.
3. Werden in einem Gebäudeteil 
eine Vielzahl von Wohnräumen zu 
touristischen Zwecken vermietet, 
spricht der Beweis des ersten An
scheins dafür, dass die im selben 
Gebäudeteil befindlichen Miet
wohnungen durch die touristische 
Nutzung (Lärm)Immissionen aus
gesetzt sind, die über das bei einer 
herkömmlichen Wohnnutzung üb
liche Mindestmaß hinausgehen.
4. Dem Vermieter ist auch in den 
Fällen, in denen nicht er, sondern 
einer seiner gewerblichen (Zwi
schenver)Mieter vom Vermieter 
angemietete Flächen an Touristen 
vermietet, dem Wohnraummieter 
gegenüber zur Mängelbeseitigung 
verpflichtet. Der Beseitigungsan
spruch aus § 535 Abs. 1 Satz 2 
BGB erlischt nicht nach § 275 Abs. 1 
BGB, bevor nicht der Vermieter sei
nen gewerblichen (Zwischenver)
Mieter oder die touristischen End
nutzer erfolgslos auf dem Rechts
weg auf Beseitigung der mit der 
touristischen Nutzung verbunde
nen Beeinträchtigungen der Wohn
raummieter in Anspruch genom
men hat.
LG Berlin vom 6.10.2016 
– 67 S 203/16 –, 
mitgeteilt von VRiLG 
Michael Reinke

 Langfassung im Internet

Zahlungsverzug
1. Ein über eine Monatsmiete hin
ausgehender Mietrückstand über 
eine Dauer von mehr als einem Mo
nat stellt durchaus nicht regelmäßig 
einen Kündigungsgrund dar.
MieterMagazin 12/2016
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2. Ein Zahlungsrückstand, der sogar 
den Ausspruch einer fristlosen Kün
digung erlaubt, zieht nicht  zwingend 
die Wirksamkeit einer darauf ge
stützten ordentlichen Kündigung 
nach sich.
3. Bei der Beurteilung der Erheb
lichkeit der Pflichtverletzung im 
Rahmen der ordentlichen Zah
lungsverzugskündigung muss 
nicht die relative Betrachtung von 
Rückstandsbetrag und monatlich 
zu leistender Miete, sondern die 
absolute Höhe des Rückstands und 
seine wirtschaftliche Bedeutung 
für den Vermieter im Vordergrund 
stehen.
LG Berlin vom 6.10.2016 
– 18 S 196/16 –, mitgeteilt 
von RA Max Althoff

 Langfassung im Internet

Vorliegend handelt es sich um  einen 
Beschluss über Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe. Das Gericht bewil-
ligte Prozesskostenhilfe für das Be -
 rufungsverfahren, da die Rechtsver-
folgung der Mieter hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg bot.
Die 18. Kammer hat sich der 67. Kam-
mer des LG Berlin (vom 16.6. 2016 
– 67 S 125/16 –) dahingehend an-
geschlossen, dass ein Zahlungsrück-
stand, der sogar den Ausspruch 
ei ner fristlosen Kündigung erlaubt, 
nicht zwingend die Wirksamkeit ei-
ner darauf gestützten ordentlichen 
Kündigung nach sich zieht und eben-
falls, dass bei der Beurteilung der Er-
heblichkeit der Pflichtverletzung im 
Rahmen der ordentlichen Zahlungs-
verzugskündigung nicht die relative 
Betrachtung von Rückstandsbetrag 
und monatlich zu leistender  Miete, 
sondern die absolute Höhe des Rück-
stands und seine wirtschaftliche Be-
deutung für den Vermieter im Vor-
dergrund stehen muss (hier ging es 
gegen einen Großvermieter und um 
einen dreistelligen Rückstandsbe-
trag). 
Darüber hinaus wurde festgestellt, 
dass es gegen ein berechtigtes Inter-
esse des Vermieters an der Vertrags-
beendigung spreche, dass er den 
Mietern nach der Kündigung selbst 
vorgeschlagen habe, einen neuen 
Mietvertrag zu einem höheren Miet-
zins abzuschließen, denn damit sei 
MieterMagazin 12/2016
deren Zahlungsverhalten offenbar 
nicht unzumutbar für den Vermieter 
gewesen und konnte daher auch 
keinen Kündigungsgrund bilden.

Minderungs
ausschluss
Zu den Voraussetzungen eines Min
derungsausschlusses nach § 536 
Abs. 1 a BGB.
AG Charlottenburg vom 14.4.2016
– 219 C 248/15 –, mitgeteilt 
von RA Holger Reckschmidt

Soweit ersichtlich handelt es sich bei 
diesem Judikat um die erste bekannt 
gewordene Entscheidung zu dem am 
1.5.2013 in Kraft getretenen § 536 
Abs. 1 a BGB. Diese Vorschrift – ei-
ne Perle der Gesetzgebungskunst 
– lautet:
„Für die Dauer von drei Monaten 
bleibt eine Minderung der Tauglich-
keit außer Betracht, soweit diese 
auf Grund einer Maßnahme eintritt, 
die einer energetischen Moderni-
sierung nach § 555 b Nummer 1 
dient.“
Dass die Vorschrift faktisch unan-
wendbar ist, zeigen die kurzen, aber 
prägnanten Ausführungen des Amts-
gerichts, die nachfolgend im Wort-
laut wiedergegeben werden:
„… Die Minderung war hier auch 
nicht in den ersten drei Monaten 
nach § 536 Abs. 1a BGB ausge-
schlossen. Der Beklagte [ = Vermie-
ter] hat hier lediglich vorgetragen, 
dass anfänglich allgemeine Arbei-
ten am Dach ausgeführt worden 
seien, die vornehmlich energetische 
Maßnahmen dargestellt hätten. 
Der Ausschluss nach § 536 Abs. 1 a 
BGB gilt nur für Maßnahmen der 
energetischen Modernisierung im 
Sinne von § 555 b Nr. 1 BGB. Hier 
wurde vom Beklagten bereits nicht 
hinreichend substanziiert vorgetra-
gen, dass und in welchem Umfang 
die Maßnahmen die Voraussetzun-
gen des § 555b Nr. 1 BGB erfüllen, 
so dass die Anwendung des § 536 
Abs. 1 a BGB bereits aus diesem 
Grund ausscheidet.
Aus dem Vortrag des Beklagten 
lässt sich außerdem entnehmen, 
dass es sich nicht ausschließlich 
um energetische Maßnahmen han-
delte. ln einem solchen Fall soll 
es nach der Gesetzesbegründung 
da rauf ankommen, „welche Beein-
trächtigungen auf die jeweiligen 
Maßnahmen entfallen“ (siehe auch 
Blank/Börstinghaus, Miete/Blank 
BGB § 536 Rn. 195-206, beck-on-
line). Von Seiten des Beklagten ist 
jedoch keinerlei Vortrag hinsichtlich 
genauer Art, Umfang und Zeitraum 
der Maßnahmen erfolgt. Es fehlt 
somit an jeder geeigneten Grundla-
ge für einen (teilweisen) Ausschluss 
der Minderung. Mangels hinreichen -
der Tatsachengrundlage kam auch 
eine Schätzung eines möglicherwei-
se bestehenden Anteils an ener-
getischen Maßnahmen nicht in 
Betracht. …“

Mietpreisbremse
1. Die Berliner Mietenbegrenzungs
verordnung zu § 556 d Abs. 2 BGB 
ist verfassungsgemäß.
2. Auch im Prozess um die Rückfor
derung von nach § 556 d Abs. 1 
BGB überhöhten Mieten ist der 
Vergleichsmietzins anhand des Ber
liner Mietspiegels zu ermitteln, der 
als einfache Schätzgrundlage ange
wendet werden kann.
3. Mehr als eine Einordnung seiner 
Wohnung in die Felder des Miet
spiegels kann für die Rüge nach 
§ 556 g Abs. 2 BGB vom Mieter im 
Regelfall nicht verlangt werden.
AG Neukölln vom 8.9.2016 
– 11 C 414/15 – (n.rkr.) 

 Langfassung im Internet

So wie das Amtsgericht Lichtenberg 
(MM 11/2016, Seite 30) hat auch das 
Amtsgericht Neukölln ein für Mie-
ter positives Urteil zur sogenannten 
Mietpreisbremse gefällt. Die Vermie-
terin wurde verurteilt, an ihren Mieter 
überhöhte Miete von monatlich je 
221,09 Euro netto kalt, insgesamt 
1105,45 Euro,  zuzüglich Zinsen für 
fünf zurückliegende Monate zurück-
zuzahlen. Zugleich wurde eine ent-
sprechende Feststellung getroffen, 
dass die mit 725,00 Euro netto kalt 
vereinbarte Miete in Höhe des Betra-
ges von 221,09 Euro unwirksam sei. 
In dem Urteil erfolgte eine ausführli-
che Prüfung, ob die Verordnung ver-
fassungsgemäß sei. Das Amtsgericht 
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Neukölln bejahte dies im Ergebnis. 
Die gesetzliche Ermächtigung für 
die Mietenbegrenzungsverordnung 
finde ihre Grundlage in § 556 d 
Abs. 2 BGB und begegne keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken: 
§ 556 d Abs. 2 BGB sei hinreichend 
bestimmt. Denn bei verfassungs-
konformer Auslegung sei den Lan-
desregierungen kein Spielraum ein-
geräumt, ob sie eine solche Verord-
nung erlassen oder nicht. Vielmehr 
bestehe eine Verpflichtung, sofern 
ein angespannter Wohnraummarkt 
bestehe. Soweit in das Grundrecht 
des Eigentums eingegriffen werde, 
indem der Eigentümer in der Festle-
gung der Miethöhe bei Neuvermie-
tung beschränkt werde, sei dieser 
Eingriff aus Gemeinwohlerwägun-
gen gerechtfertigt. 
Der Erlass einer solchen Verordnung 
sei auch geeignet, das Ziel zu errei-
chen. Es komme dabei nicht darauf 
an, ob es effektivere Mittel gebe. 
Die Mietpreisbremse sei ferner er-
forderlich, da nur sie kurzfristig zu 
wirken vermöge. Schließlich habe 
der Gesetzgeber auch in angemesse-
ner Weise die schutzwürdigen Inter-
essen aller Beteiligten berücksichtigt. 
Denn eine Wohnung habe existen-
zielle Bedeutung für den Einzelnen. 
Die Eigentumsgarantie werde nicht 
geschützt, soweit überhöhte Miet-
preise in Ausnutzung einer Mangel-
lage verlangt würden. Denn dadurch 
werde die soziale Funktion des Eigen-
tums missachtet. Den Interessen 
der Eigentümer werde Rechnung 
getragen, indem die Verordnung 
unter anderem nur für eine Dauer 
von höchstens fünf Jahren erlassen 
werden dürfe. Auch nehme § 556 d 
BGB auf die ortsübliche Vergleichs-
miete Bezug. Da zu erwarten sei, 
dass in nachfragestarken Gebieten 
die Mieten – nicht zuletzt durch den 
erlaubten Zuschlag von 10 Prozent – 
weiterhin ansteigen würden, werde 
der Marktbezug gewahrt. 
Auch die Verordnung selbst sei nicht 
rechtswidrig. Der Kontrollmaßstab 
sei allerdings eingeschränkt. Es dürfe 
nur geprüft werden, ob die Landes-
regierung ihren Beurteilungsspielraum 
überschritten habe. Dies sei zu ver-
neinen, da sie für die vier Indizien 
gemäß § 556 d Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 
bis 4 BGB und für ein weiteres Indiz 
(nämlich das der Entwicklung der 
Differenzen zwischen Angebotsmie-
ten und ortsüblichen Vergleichsmie-
ten in Berlin) konkrete empirische 
Untersuchungen vorgelegt habe. 
Um die ortsübliche Vergleichsmie-
te zu ermitteln, sei der Mietspiegel 
2015 als Schätzungsgrundlage her-
anzuziehen. Nach dem maßgebli-
chen Feld G 1 und unter Berück-
sichtigung der unstreitigen Zu- und 
Abschläge betrage die ortsübliche 
Vergleichsmiete 6 Euro pro Quadrat-
meter. Auf die von der Vermieterin 
benannten 23 Vergleichswohnun-
gen komme es nicht an. Zulässig sei 
inklusive des Zuschlags von zehn 
Prozent mithin nur eine Höchstmie-
te von 6,60 Euro pro Quadratmeter, 
dass heißt von insgesamt 503,91 
Euro netto kalt. Die Differenz von 
je 221,09 Euro für die Monate Au-
gust bis Dezember 2015 müsse die 
Vermieterin daher an den Mieter 
zurückzahlen. 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die 
Vermieterin hat dagegen Berufung 
beim Landgericht Berlin zum Akten-
zeichen 65 S 424/16 eingelegt. 

Aufwendungsersatz
Zum Ersatz von Verdienstausfall 
und Arbeitsaufwand des Mieters 
nach § 555 a Abs. 3 BGB infolge 
eines Wasserschadens in der Woh
nung.
AG Lichtenberg vom 27.11.2015 
– 21 C 160/15 –, mitgeteilt 
von RA Klaus Blancke

 Langfassung im Internet

Der Aufwand für eigene Räum- und 
Reinigungsarbeiten sowie die Be-
aufsichtigung der Wohnung wäh-
rend der Arbeiten ist nach § 555 a 
Abs. 3 Satz 1 BGB zu ersetzen. Da 
es sich um Aufwendungsersatz und 
nicht um einen Schadensersatzan-
spruch handelt, kommt es auf ein 
Verschulden des Vermieters nicht 
an. Die Höhe ihres Verdienstausfalls 
hat die Mieterin im vorliegenden 
Fall durch die eingereichte Beschei-
nigung der P.-GmbH  nachgewiesen. 
Den Aufwand von acht Tagen hat 
die Mieterin nach Ansicht des Amts-
gerichts substanziiert und nach-
vollziehbar dargetan. Unstreitig sei 
gewesen, dass an drei Tagen Maler- 
und Teppichverlegearbeiten sowie 
an zwei Tagen Schadensbegutach-
tungen stattgefunden hätten. Es 
sei bezüglich der Begutachtungen 
erforderlich gewesen, dass die Mie-
terin vor Ort war und hinsichtlich 
der vorgenannten Arbeiten jeden-
falls nicht zu beanstanden, dass sie 
diese beaufsichtigen wollte. Dass 
sie weitere drei Tage für das Ein- und 
Ausräumen sowie Reinigungsarbei-
ten benötigte und an diesen Tagen 
demzufolge nicht zur Arbeit gehen 
konnte, sei naheliegend. Insoweit 
sei auch zu bedenken gewesen, 
dass sie nach § 555 a Abs. 1 BGB 
nur zur Duldung verpflichtet war, 
nicht aber zur Mitwirkung. Sie hätte 
daher das Ein- und Ausräumen so-
wie die Reinigung auch dem Vermie-
ter überlassen können. Die Mieterin 
sei daher keineswegs verpflichtet 
gewesen, die vorgenannten eigenen 
Tätigkeiten an ihren arbeitsfreien 
Tagen vorzunehmen.
Grundsätzlich hätte die Mieterin 
dementsprechend auch ein Ent-
gelt für ihre eigenen Leistungen in 
Ansatz bringen können, und zwar 
durchaus in Höhe von 10 Euro pro 
Stunde. Es seien jedoch nur 16,3 
Stunden anzusetzen gewesen, 
denn soweit ihr Verdienstausfall zu 
erstatten gewesen sei, sei es nicht 
angemessen im Sinne des § 555 a 
Abs. 3 Satz 1 BGB, ihr zusätzlich 
die Stunden zu vergüten. Den Zu-
satzaufwand schätzte das Gericht 
nach § 287 ZPO auf eben 16,3 
Stunden. Dabei ging es davon aus, 
dass das Aufnehmen der Feuchtig-
keit über drei Stunden sofort nach 
dem Bemerken das Wassereintritts 
erforderlich war. 
Im Übrigen sei zu berücksichtigen, 
dass die Mieterin nach der Mittei-
lung der P.-GmbH nur 4,4 Stunden 
täglich arbeite, die Aufräumarbeiten 
nach ihren Angaben aber an drei 
Tagen erfolgten und inklusive der 
Reinigungsarbeiten 29,5 Stunden 
dauerten. Ziehe man von dieser 
Stundenzahl 3 x 4,4 Stunden ab, für 
die ihr Ersatz des Verdienstausfalles 
zustehe, verblieben 16,3 Stunden, 
also (16,3 Stunden x 10 Euro pro 
Stunde =) 163 Euro.
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Beratungs-
zentrum
Südstern 

in der Hasen-
heide 63

Reinickendorf Pankow

Lichten-
berg

Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln
Steglitz-Zehlendorf

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Spandau Mitte

Friedrichshain-
Kreuzberg

Tempelhof-
Schöneberg

Beratungszentren
des Berliner Mietervereins
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in den zentral 
gelegenen Beratungszentren des Berliner Mietervereins. 
Zur Beratung bitte immer auch den Mitgliedsausweis 
und den Mietvertrag mitbringen.

Beratungszentrum 

Südstern
Hasenheide 63 (Laden), nahe u Südstern

  Zugang im EG bedingt rollstuhlgeeignet
(Begleitperson auf Rampe erforderlich)

Beratungszentrum 

Walther-Schreiber-Platz
Rheinstraße 44

  Zugang über Fahrstuhl 
rollstuhlgeeignet (Stufe 5 cm)
u Walther-Schreiber-Platz
i Feuerbachstraße

Beratungszentrum 

Wilmersdorfer Straße
Wilmersdorfer Straße 50/51 
(neben den Wilmersdorfer Arcaden)

  Zugang über Fahrstuhl 
rollstuhlgeeignet
u Wilmersdorfer Straße
i Charlottenburg

Beratungszentrum 

Altstadt Spandau
Mönchstraße 7 (Laden), 
nahe Markt

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Stufe 18 cm)
u Altstadt Spandau 
u i Rathaus Spandau

Service
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Beratungszentrum 

Bahnhofstraße Köpenick 
Bahnhofstraße 5 (Laden), 
nahe Seelenbinderstraße

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet, mit Begleit-
person (Stufe 19 cm)
i Köpenick, Tram/Bus Bahnhof-
straße/Ecke Seelenbinderstraße

Beratungszentrum 

Frankfurter Allee
ab sofort: Frankfurter Allee 85

  Zugang rollstuhlgerecht 
(bitte klingeln, der Zugang er-
folgt begleitet über den Hof)
u i Frankfurter Allee
u Samariterstraße 

Beratungszentrum 

Schönhauser Allee
Schönhauser Allee 134 B

  Zugang im EG rollstuhlgerecht
u Eberswalder Straße 

Geschäftsstelle
Spichernstraße 1, 10777 Berlin
u Spichernstraße (U 3 und U 9)

  Zugang im EG rollstuhlgerecht
Rechtsberatung: Mo-Do 17-19 Uhr, 
Fr 15-17 Uhr, Sa 9-13 Uhr
nicht am 16. Dezember 2016

Beratungszentrum 

Müllerstraße
Müllerstraße 135 (Laden),
nahe Seestraße 
(neben dem Kino Alhambra) 

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Stufe 19 cm)
u Seestraße
Beratungen zu Weihnachten und Neujahr 2016/2017
Geschäftsstelle und alle Beratungszentren: geschlossen vom 
24. bis einschließlich 26. Dezember sowie am 31. Dezember 2016
alle weiteren bezirklichen Beratungsstellen: 
geschlossen vom 24. Dezember bis einschließlich 31. Dezember 
2016. Die Beratungsstelle in der Riebnitzer Straße 1 b in Hohen-
schönhausen ist hiervon abweichend am Dienstag, den 20. De-
zember und Dienstag, den 27. Dezember geschlossen.

Bitte beachten Sie
Schriftverkehr: Sollte nach Ihrem Gespräch in der Beratungsstelle 
juristischer Schriftverkehr mit Ihrem Vermieter oder Behörden er-
forderlich sein, wird Ihre Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung 
an die Geschäftsstelle weitergeleitet.
Briefzustellung: Senden Sie Ihre Post bitte ausschließlich an die 
Geschäftsstelle, Spichernstraße 1, 10777 Berlin, da in den Bera-
tungszentren keine Zustellung möglich ist.
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Öffnungszeiten 
Achtung: In der Geschäftsstelle andere 
Öffnungs- und Beratungszeiten (siehe Seite 32)

 Spontan: Beratung ohne Anmeldung
Montag und Mittwoch von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, 
Freitag von 15 bis 17 Uhr, 
Samstag von 9 bis 13 Uhr (jedoch nicht in den 
Beratungszentren Müllerstraße, Wilmersdorfer Straße 
und Bahnhofstraße) 

 Wunschtermin: Beratung mit Terminvereinbarung
Vielfältige Angebote von 9 bis 20 Uhr 
und am Samstagvormittag. Vereinbaren Sie telefonisch 
Ihren persönlichen Wunschtermin.
Servicetelefon: S 030-226  260
Montag, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 17 Uhr, 
Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, Freitag von 9 bis 17 Uhr,
Samstag von 9 bis 13 Uhr
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Service
Geschäftsstelle
Berliner Mieterverein e.V., Spichernstraße 1, 10777 Berlin 
u Spichernstraße (U 3, U 9), 
Bus 204 (Haltestelle U-Bhf. Spichernstraße), nächster i ist 
Zoologischer Garten (in 3 Minuten mit der U 9 erreichbar)

   Zugang im EG rollstuhlgerecht
 S 030-226 260, Fax: 030-226 26-161, 
bmv@berliner-mieterverein.de 
Öffnungszeiten (nicht Rechtsberatung):
Mo, Di, Mi, Fr 9-17 Uhr, Do 9-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Rechtsberatung: 
Mo, Di, Mi, Do 17-19 Uhr, Fr 15-17 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Geschlossen vom 24. bis einschließlich 26. Dezember sowie am 
31. Dezember 2016 und am 16. Dezember 2016 ab 15 Uhr
 Die BMV-Beratungszentren finden Sie auf Seite 31

gsstellen
ereinbarung
Geschlossen vom 24. Dezember bis 
einschließlich 31. Dezember 2016. 
Die Beratungsstelle in der Riebnitzer 
Straße 1 b in Hohenschönhausen ist 
hiervon abweichend am 20. Dezember 
und 27. Dezember geschlossen.

Charlottenburg-Wilmersdorf
K Mo-Do 17-19 Uhr, Fr 15-17 Uhr,
Sa 9-13 Uhr 
Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1 
u Spichernstraße

Lichtenberg
K	Mo 9-11 Uhr
Stadtteilzentrum Ikarus, Wandlitzstr. 13 
i Karlshorst 
K	NEU! Di 17-19 Uhr
Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel 
Ribnitzer Straße 1 b, 2. OG., Raum 204, 
nicht am 20. und 27. Dezember

K	Mi 17-19 Uhr 
„Undine“ Wohnprojekt und Kieztreff, 
Hagenstr. 57-60/nahe Frankfurter Allee 
u i Lichtenberg, Ausgang Siegfriedstr.

Marzahn-Hellersdorf
K	Mo 17-19 Uhr 
Kieztreff, Marzahner Promenade 38
i Marzahn, 
Tram/Bus Marzahner Promenade
K	Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Neue Grottkauer Straße

Mitte (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
K Di 18-19.30 Uhr 
Selbsthilfe-, Kontakt- und  Beratungsstelle, 
Perleberger Str. 44/Ecke Lübecker Str.
u Birkenstraße

Weitere Beratun
überwiegend ohne Terminv
32
Pankow 
K	Mi 17-19 Uhr 
Gemeindehaus Pankow, 
Breite Straße 38 
Tram Pankow Kirche

K	Do 17-19, Fr 14-16 Uhr 
Freizeithaus Weißensee, 
Pistoriusstraße 23
Bus 158, 255

Reinickendorf
K	Mi 17–19 Uhr
Familientreff Wittenau, 
Oranienburger Straße 204, 
Ecke Roedernallee
nahe u Wittenau (250 m Fußweg) 
und i Wittenau (400 m Fußweg)

Steglitz-Zehlendorf
K	Mi 17-19 Uhr 
Nachbarschaftsheim Mittelhof, 
König straße 43 (nahe Rathaus 
und Meldestelle) 
i Zehlendorf 

Tempelhof-Schöneberg
K	Mo 17-19 Uhr 
Evangelisches Gemeindehaus, 
Friedenstraße 20 
u Alt-Mariendorf

K	Mo 18.30-19.30 + Do 10-11 Uhr
AWO-Laden, 
Goltzstraße 19 (links)
u Nollendorfplatz, 
u Eisenacher Straße

Treptow-Köpenick
K	Di + Do 17-19 Uhr 
Villa Offensiv, 
Hasselwerderstraße 38-40
i Schöneweide
Servicetelefon
 für weitere Auskünfte, 
      Terminvereinbarungen 
  und Ihre Anregungen:    

 S 030-226 260
Mieterverein 
Online 
Im Internet erreichen Sie uns unter 
www.berliner-mieterverein.de

Infoblätter
Ob Mietvertrag, Betriebskostenabrech-
nung, Wohnungsmängel oder Mieterhö-
hung, der Mieterverein hält für Sie in der 
Hauptgeschäftsstelle und in den Beratungs-
zentren ein großes Angebot an Informa-
tionsblättern bereit. Alle Informationen 
auch im Internet abrufbar unter
www.berliner-mieterverein.de 

Mein BMV
Ihre Anschrift, Ihre Kontoverbindung oder 
Ihr Nachname hat sich geändert? 
Sie möchten dem Berliner Mieterverein Än-
derungen bei dem Zweitmitglied mitteilen? 
Oder Sie möchten zukünftig die Online-
Ausgabe des MieterMagazin beziehen?
Unter „Mein BMV“ können Sie im Internet 
die persönlichen Daten Ihrer Mitgliedschaft 
ändern und dem Berliner Mieterverein 
online mitteilen: https://service.berliner-
mieterverein.de/service
Telefonberatung
Bei einfachen rechtlichen Fragen erhal-
ten Sie als Mitglied eine telefonische 
Kurzberatung – schnell und unbürokra-
tisch. Bitte halten Sie Ihre Mitglieds-
nummer bereit (siehe Adressfeld Ihres 
MieterMagazin) und beachten Sie, dass 
die Telefonberatung nicht eine umfang-
reiche Rechtsberatung ersetzen kann. 
Insbesondere, wenn sich aus Ihrer Ange-
legenheit ein Rechtsstreit ergeben soll-
te, ist der Besuch einer Beratungsstelle 
erforderlich. Die Obliegenheit für den 
Rechtsschutz wird mit der Telefonbera-
tung nicht erfüllt. Um Wartezeiten zu 
vermeiden, empfehlen wir, nicht direkt 
zu Beginn und am Ende der Beratungs-
zeit anzurufen.

Telefonberatung: 
S 030-226 26-152
Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr 
sowie Montag und Donnerstag 
von 17 bis 20 Uhr
MieterMagazin 12/2016



Beratungsangebote rund um die Wohnung
Heizung 
und Heizkosten
Bei technischen Fragen zur Heizung und 
Heizanlage hilft Ihnen die Energieberatung 
des Berliner Mietervereins. Kompetente In-
genieure beraten Sie über energiesparende 
Modernisierungsmaßnahmen (auch durch 
Mieter) und bei mangelhafter Beheizung. 
Terminvereinbarung ist möglich 
unter S 030-226 260.
Mo 17-19 Uhr (jeden 1. und 3. Montag): 
Beratungszentrum Altstadt Spandau, 
Mönchstraße 7
Di 17-19 Uhr: Beratungszentrum 
Walther-Schreiber-Platz, Rheinstraße 44
Mi 17-19 Uhr: Beratungszentrum 
Schönhauser Allee 134 B
Do 17-19 Uhr: Beratungszentrum 
Frankfurter Allee 85

Überprüfung des 
Fernwärmepreises
Die Berliner Firma SEnerCon überprüft für 
Mitglieder des BMV die Angemessenheit 
des Fernwärmepreises des von Ihnen be-
wohnten Gebäudes kostenfrei und unver-
bindlich. Einfach die Kopie der letzten Heiz-
kostenabrechnung des Vermieters (mit An-
gabe der geliefer ten Wärmemenge und des 
Baualters, gegebe nenfalls beim Vermieter 
erfragen) sowie nach Möglichkeit die Wär-
meabrechnung des Fernwärmelieferanten 
einsenden an:  
Berliner Mieterverein, 
z.H. Wibke Werner, 
Spichernstraße 1, 
10777 Berlin. 
Nach einer Vorprüfung werden 
die Unter lagen an die 
SEnerCon weitergeleitet.

Mietrechtsberatung 
für Gewerbemieter
Nur mit telefonischer Termin-
vereinbarung unter S 030-226  260
Die Beratung findet statt:
K Charlottenburg
Do 17-20 Uhr
BMV-Beratungszentrum 
Wilmersdorfer Straße 50/51 
u Wilmersdorfer Straße
K Prenzlauer Berg
Mo 17-20 Uhr
BMV-Beratungszentrum 
Schönhauser Allee 134 B 
u Eberswalder Straße
K Wilmersdorf/Schöneberg
Fr 14-17 Uhr
BMV-Geschäftsstelle 
Spichernstraße 1 
u Spichernstraße
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Mediation und 
Konfliktberatung
Bei Lärm durch Nachbarn und Auseinander-
setzungen mit Nachbarn oder Mitbewoh-
nern bietet der Berliner Mieterverein seinen 
Mitgliedern eine Beratung zum Umgang mit 
dem Konflikt und bei Bedarf ein Media tions-
verfahren zur einvernehmlichen Lösung des 
Problems an. Die Beratung/Mediation wird 
von einem Mediator (Konfliktvermittler) 
durchgeführt. Das Angebot ist für Mitglie-
der des Berliner Mietervereins kostenfrei.
K Telefonberatung und Kontakt: 
Do 17-18 Uhr, außerhalb dieser Zeiten 
ist ein Anrufbeantworter geschaltet: 
S 030 - 34 71 08 21; E-Mail-Anfragen: 
mediation@berliner-mieterverein.de

Schwerpunktberatung 
Nutzer/Pächter
K Hellersdorf
Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, Kummerower Ring 42
u Neue Grottkauer Straße
K Treptow
Do 17-19 Uhr
Villa Offensiv, Hasselwerderstraße 38-40 
i Schöneweide

Mietrechtsberatung 
für bildende Künstler
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 17 bis 19 Uhr
Köthener Straße 44 (3. OG, BBK), 
Berlin-Kreuzberg, i Anhalter Bahnhof
in Zusammenarbeit mit dem Berufs-
verband Bildender Künstler in Ateliers, 
Gewerberäumen und Wohnungen 

Hilfe zur Wohnungs-
abnahme/-übernahme
Zur persönlichen Unterstützung 
in Ab- und Übernahmeterminen 
empfiehlt der Ber liner Mieterverein 
folgende sach kundige Per sonen:
Dipl.Ing.Arch. Dietrich Eulitz,
S 030-294 31 07 oder S 0178 / 780 07 80
Dipl.Ing.Arch. Rüdiger Beer, 
S 030-20 98 92 65 oder S 0163 / 826 69 44

Kosten: 75 Euro pro Termin zuzüglich 
10 Euro Fahrtkosten. Die Beauftragung 
durch Sie erfolgt direkt an die oben ge-
nannten Personen. Gutachten und juris-
tische Auskünfte sind nicht möglich. 
Bei Abnahme: Die Prüfung Ihrer miet-
vertraglichen Verpflichtung zu Schön-
heitsreparaturen sollte bereits vor der 
Wohnungsabnahme in einer unserer 
Beratungsstellen erfolgen. 
Gutachten – der BMV 
vermittelt Experten
Vielfach gibt es neben juristischen Fragen 
auch technische Probleme. Zur Beurteilung 
ist Sachverstand erforderlich. 
Mit den nachstehenden Gutachtern haben 
wir für Mitglieder des Berliner Mieterver-
eins günstige Konditionen vereinbart. 
Bitte besprechen Sie die konkreten Kosten 
vor einer Beauftragung. Darüber hinaus-
gehende Auskünfte und Beratungen sind 
telefonisch nicht möglich. Die Juristen des 
Berliner Mietervereins informieren Sie ger-
ne, ob in Ihrer Angelegenheit eine Begut-
achtung angezeigt erscheint.

Wir bieten Gutachten 
zu folgenden Themenbereichen:
K Wohnflächenberechnung
K Schönheitsreparaturen
K Feuchtigkeitsschäden 
durch schadhafte Abdichtungen
K Elektroinstallationen
K Modernisierung: Mieterhöhungsprüfung 
aus bautechnischer Sicht
K Heizung/Warmwasser/Wärmedämmung
K Hausrat
K Wohnungsmängel 
auch bei Schimmelbelastung
K Schimmelpilzbewertung/-bestimmung 
ohne bauliche Ursachenbestimmung
K Geräuschmessung für technische Anlagen
K Elektrosmog/Mobilfunk
K Umweltchemie/Umwelttechnik/
Schadstoffanalyse
K Baubiologie (Elektrosmog, 
Schadstoffanalytik)
Die Gutachter finden Sie unter
www.berliner-mieterverein.de 
oder rufen Sie S 030-226 260 an.

Mietrechtsbroschüren 
Guter Rat und gar nicht teuer. 
Die Mietrechtsbroschüren des Deutschen 
Mieterbundes (DMB) sind zu erwerben 
in der Geschäftsstelle und in den Bera-
tungszentren des Berliner Mietervereins 
oder beim Deutschen Mieterbund, 
10169 Berlin beziehungsweise im Internet 
unter www.mieterbund.de.
MieterMagazin 
online lesen
Wenn Sie künftig die papierlose 
Online-Ausgabe des MieterMagazin 
lesen möchten, können Sie sich unter 
https://service.berliner-mieterverein.de/
service anmelden. 
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Service
Zusatzangebote
Kooperationsangebote
für Mitglieder
Der Berliner Mieterverein hat mit den unten-
stehenden Einrichtungen Kooperationsab-
kommen geschlossen. Davon profitieren die 
Mitglieder. Bei Vorlage des Einzahlungsbe legs 
für den Mitgliedsbeitrag oder des ak tuellen 
MieterMagazin mit Namensaufdruck erhal-
ten Sie Ermäßigungen für Eintrittskarten.

Rabatt bei joycard – 
Berlin zum halben Preis 
150 Partner in der Gastronomie, bei Sport 
& Fun, Kultur & Kino, Wellness und Nightlife.
Für BMV-Mitglieder statt 50 Euro im ersten 
Jahr nur 25 Euro, Folgejahre 45 statt 50 Euro
Gutscheincode: mieterverein: Bestellung: 
www.joycard.de, S 30 36 99 57 
 
Bildung und Kultur 
K Urania
www.urania-berlin.de S 030-218 90 91 
K Distel Kabarett – 
Theater im Admiralspalast
www.distel-berlin.de S 030-204 47 04 
K Theater und Komödie am Kurfürstendamm 
www.theater-am-kurfuerstendamm.de 
S 030-88 59 11 88 
K Kleines Theater 
www.kleines-theater.de S 030-821 20 21 
K Labyrinth Kindermuseum 
www. kindermuseum-labyrinth.de 
S 030-800  93 11 50
Nützliches
K	Mietspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel, Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, S 030-90 139 - 47 77
K	Betriebskostenspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/betriebskosten/
K	Heizspiegel
www.heizspiegel-berlin.de
K	Energiesparberatung
des BUND für Geringverdiener:
Termin unter S 030-78 79 00 60
K	Wohngeld 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohngeld/diwo.shtml
Rufnummern bei den Wohnungsämtern
K	Quartiersmanagement 
www.quartiersmanagement-berlin.de
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
S 030-90 139 - 48 10
K	Sozialgipfel
www.berliner-sozialgipfel.de
K	Genossenschaftlich Wohnen
www.berliner-genossenschaftsforum.de
S 030-302 38 24
K	Lärmschutz 
www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt
Stiftung Warentest – Leseraktion Straßen-
lärm, 10773 Berlin, S 01 80 / 232 13 13
34
K	Wohnen im Alter 
Infotelefon beim  Pflegestützpunkt Berlin, 
Mo - Fr  9 - 18 Uhr: S 0800 - 59 500 59
www.hilfelotse-berlin.de
BIWIA – Berliner Initiative Wohnen im Alter: 
www.berlin.de/special/wohnen/alter/ 
K	Mietschulden/Wohnungsnotfälle 
Geschütztes Marktsegment/
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
S 030-902 29 - 32 01 / 2 
www.berlin.de/lageso/soziales/
marktsegment/index.html 
Ambulante Dienste/GEBEWO 
S 030-480 98 191, Fax 030-480 98 192, 
E-Mail: AmbulanteDiensteNord
@gebewo.de 
Ambulante Wohnhilfe Wedding/IB
S 030-490 00 99 0, Fax 030-490 00 99 28, 
E-Mail: AWH-B-Wedding@
internationaler-bund.de 
K	Straßenleuchten 
Bei Defekten: S 0800 110 20 10 
(Vattenfall)
K	Verbraucherschutz
www.vz-berlin.de, www.test.de
Ehrenamtliches 
Engagement
Hilfe zur Selbsthilfe – 
Bezirksaktivengruppen
Wir, engagierte Mieter im Berliner Mieter-
verein, haben uns in Bezirksgruppen zu-
sammengeschlossen, um uns selbst aktiv 
für eine mieterfreundliche Wohnungs-
politik einzusetzen. Dazu gehört, 
K dass wir uns über das aktuelle Gesche-
hen im Bereich der Miet- und Wohnungs-
politik informieren; 
K dass wir unsere Mitmieter aufklären; 
K dass wir uns einfach zusammentun, 
um mit unseren Mietproblemen nicht 
allein zu sein.  
Wir würden uns freuen, 
wenn auch Sie kommen würden.

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Raphael Thieme, Fritz Peter Brost, 
Hans Hüser (Bezirksleitung)
Treffen aktiver Mitglieder und interessier-
ter Mieter jeden 2. Dienstag im Monat 
um 18.30 Uhr im Haus am Mierendorff-
platz, Mierendorffplatz 19;
Kontakt auch über Thomas Koch, Geschäfts-
stelle des BMV S 030-226 26-144
Friedrichshain-Kreuzberg 
Gundel Riebe, Frank Straubing, 
Ralf Kießling (Bezirksleitung) 
K Kontaktmöglichkeiten zur Bezirksleitung: 
jeden 1. und 2. Dienstag von 14-16 Uhr im 
Beratungszentrum Südstern, Hasenheide 63; 
jeden Montag und jeden 2. Mittwoch im 
Monat von 17.30 bis 19 Uhr im Beratungs-
zentrum Frankfurter Allee 85 
und über Thomas Koch, Geschäftsstelle 
des BMV S 030-226 26-144
Lichtenberg
Lieselotte Bertermann, Karin Korte, 
Alexandra Gaulke (Bezirksleitung) 
K Die Aktivengruppe trifft sich jeden 
2. Mittwoch des 1. Monats im Quartal 
um 19 Uhr in der „Undine“, Wohnprojekt 
und Kieztreff,  Hagenstraße 57-60. 
Kontaktmöglichkeit in allen bezirklichen 
Beratungsstellen zu den ausgewie senen 
 Beratungszeiten
Marzahn-Hellersdorf
Peter Risch, Irina Neuber, Helga Jonas 
(Bezirksleitung)
K Kontaktaufnahme ist in allen Marzahner 
und Hellersdorfer Beratungsstellen während 
der Beratungszeiten möglich
Mitte
Ursula Loesch, Doris Winkler (Bezirksleitung) 
K Treffen der Aktivengruppe jeden 4. Don-
nerstag im Monat um 18 Uhr in der Se nio-
ren freizeitstätte Torstraße 203-205 
Neukölln
Bezirksleitung: Jutta Hartmann, Hans- 
Joachim Hemmerling, Wilhelm Laumann
Kontaktmöglichkeiten: S 030-89 61 86 32, 
E-Mail: bmv-neukoelln@freenet.de
K Die Bezirksaktivengruppe trifft sich 
regelmäßig jeden 2. Do im Monat um
19.30 Uhr im BMV-Beratungszentrum 
Südstern,  Hasenheide 63
Pankow
Wolfgang Marquardt, Marianne Pötzsch, 
Hans-Günther Miethe (Bezirksleitung)
K Kontaktmöglichkeiten: 
Do 17-19 Uhr im Beratungszentrum 
Schönhauser Allee 134 B 
Reinickendorf 
Helmut Möller (Bezirksleiter)
Kontakt: Thomas Koch, Geschäftsstelle 
des BMV S 030-226 26-144
Spandau
Alle Treffen: BMV-Beratungszentrum 
Altstadt Spandau, Mönchstraße 7
jeden Do 17-19 Uhr neben juristischer 
 Beratung: Betreuung der Mitglieder; 
Mietergemeinschaften 
K AG Modernisierung 
K AG Privatisierung und Umwandlung:
Leitung: J. Wilhelm, S 030-331 52 20
Steglitz-Zehlendorf
Barbara von Boroviczeny, 
Cornelia Wolter (Bezirksleitung)
Kontakt: Thomas Koch, Geschäftsstelle 
des BMV S 030-226 26-144
Tempelhof-Schöneberg
Folkert Schulz (Bezirksleiter)
Kontakt: Thomas Koch, Geschäftsstelle 
des BMV S 030-226 26-144
Treptow-Köpenick
Henry Baumfelder, Ilona Sechting, 
Rosemarie Wabner (Bezirksleitung)
K Treffen aktiver Mitglieder zum Erfah-
rungsaustausch jeden 2. Donnerstag im 
Monat um 19.30 Uhr im Beratungszentrum 
Köpenick, Bahnhofstraße 5
K Kontaktmöglichkeit in allen bezirklichen 
Beratungsstellen zu den ausgewiesenen 
Beratungszeiten
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Energieverbrauchs- und
Heizkostenüberprüfung
bei Zentralheizungen
Heizkostenabrechnung einsenden!

Berliner Heizspiegel
Heizenergiespiegel in kWh pro m2 und Jahr

Plattenbau (1) Mauerwerksbau (1)

Klasse, Klasse,
die mindestens erzielt die mindestens erzielt

niedriger Verbrauch werden sollte für: werden sollte für:

Neubau ab 1995 (2) Neubau ab 1995 (2)

Baujahr ab 1973 (3) Baujahr ab 1984 (3)

Baujahr bis 1972 (3) Baujahr bis 1983 (3)

Handlungsbedarf (4)

dringender Handlungsbedarf (4)

sehr hoher Verbrauch 

(1) Wohnungen mit Gas-Etagenheizungen oder
Einzelofenheizungen sowie Heizanlagen in klei-
neren Gebäuden (weniger als 6 Wohnungen)
sind nicht im Heizspiegel erfasst. Heizenergie-
verbräuche können hier sehr stark schwanken,
da der Einfluss des Nutzers überwiegt. Eine ers-
te Orientierung ist jedoch möglich. Die Energie-
klassen des Heizspiegels beziehen sich grund-
sätzlich auf Verbräuche von Gebäuden, nicht
von Wohnungen. Sehr aufschlussreich ist aller-
dings der Vergleich mit Wohnungswerten.
(2) Die Klasse B sollte nach der geltenden Wär -
meschutzverordnung von 1995 erreicht werden.

Gesetzlich vorgeschrieben ist ein errechneter Be-
darfswert, nicht die hier ermittelte Verbrauchs-
klasse.
(3) Diese Klassen können zu B und C verbessert
werden, indem z. B. Brennwerttechnik, eine gute
Heizungsregelung, Außenwanddämmung und
Wärmeschutzverglasung genutzt werden.
(4) Die Gebäude dieser Klassen zeichnen sich oft
durch veraltete Heizungsanlagen und schlechte
Bausubstanz aus. Instandsetzung und Sanierung
sind in der Regel erforderlich. Eine Überprüfung
der Abrechnung, der Haustechnik und der Ge-
bäudesubstanz sollte hier unbedingt erfolgen. 

0-50 A

50-100 B

100-150 C

150-200 D

200-250 E

250-300 F

über 300 G

�

Der Berliner Mieterverein e.V. bietet seinen Mitgliedern gemäß Berliner Heiz-
spiegel/HeizEnergieCheck eine kostenlose Überprüfung des Energieverbrauchs
und der Energiekosten bei zentralbeheizten Gebäuden (mit mindestens sechs
Mietparteien) an. Mit dem Berliner Heizspiegel/HeizEnergieCheck können Ener-
gieverbrauch und Kosten mit anderen Gebäuden in Berlin verglichen werden.
Die vom Energiesparberatungsbüro KEBAB für den Senat ermittelten Energie-
verbrauchskennwerte wurden in sieben Klassen (A-G) eingeteilt, analog des
Eurolabels für Haushaltsgeräte. 
Zur Bewertung von Verbrauch und Kosten in Ihrem Wohngebäude benötigen
wir von Ihnen mindestens eine Heizkostenabrechnung (besser: auch die des
Vorjahres) mit Angabe der gelieferten Wärmemenge (wichtig!), des Baualter s
des Wohngebäudes und falls auf der Abrechnung nicht vermerkt der Art des
Energieträgers (Gas, Öl) beziehungsweise der Art der Versorgung (Fernwärme,
Contracting). Sie erhalten einen Verbrauchsausweis mit Erläuterungen.
Wurde für das von Ihnen bewohnte Gebäude nach Heizspiegel ein (dringender)
Handlungsbedarf ermittelt, dann kann der Berliner Mieterver ein für Sie tätig
werden und den Gebäudeeigentümer mit der Diagnose k onfrontieren. 
Achtung: Sollten in Folge der Diagnose energiesparende Modernisierungen
von Seiten des Vermieters durchgeführt werden, kann es zur Überschreitung
der bisherigen Warmmiete kommen. Die Überprüfung von Energieverbrauch
und -kosten beinhaltet ausdrücklich keine Rechtsberatung.

Bitte senden Sie Ihre Heizkostenabrechnungen an:
Berliner Mieterverein e.V. – Heizspiegelüberprüfung –
Spichernstraße 1, 10777 Berlin

Viel Wissen … 

Die Broschüren
   …für wenig Geld

Die Broschüren sind erhältlich in den Beratungszentren und in der
Hauptgeschäftsstelle des Berliner Mietervereins, Spichernstraße 1,
10777 Berlin während der Geschäftszeiten oder beim DMB-Verlag,
10169 Berlin oder im Internet unter www.mieterbund.de 

*

Die Broschüren des Deutschen Mieterbundes haben einen 
Umfang von 80 bis 100 Seiten und kosten 6 Euro .

MM 03/12 U3 Lexikon+Energie  17.3.2011 11:58 Uhr  Seite 1
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Berliner Mieterverein e.V., Spichernstraße 1, 10777 Berlin
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt
Dezember 2016
Weitere Details unter www.urania.de
Donnerstag, 1.12.
15.30 Uhr Buchvorstellung: Dr. Volker Wagner: Die Geschichte der Berliner Juden*
17.30 Uhr Ingo Harter: Sizilien – zu Füßen des Ätna. Palermo – Syrakus – Taormina*
19.00 Uhr Dokumentarfilm: Human – Die Menschheit
19.30 Uhr Prof. Dr. Marina Münkler, Prof. Dr. Herfried Münkler: 
  Die neuen Deutschen – oder: Was bedeutet deutsche Identität?*
Freitag, 2.12.
15.30 Uhr Christoph Arlom: Metallfreie Zahnmedizin – 
  von der Füllung bis zum Implan tat*
17.30 Uhr Prof. Dr. C. Bernd Sucher: Der Theaterversteher – 
  Aufführungen fundiert kritisieren*
18.00 Uhr Tschaikowsky Ballett-Festival: Russisches Nationalballett 
  mit Märchenerzählerin: Schwanensee
19.30 Uhr Gabriele Naumann-Maerten: Eigene Ziele erkennen und angehen*
Samstag, 3.12.
10.00- Seminar: Veronika Langguth: Mehr Mut! – 
14.00 Uhr  Selbststärkung über den „Erfahrbaren Atem“ nach Prof. Ilse Middendorf ®
14.00 + Tschaikowsky Ballett-Festival: 
18.00 Uhr Russisches Nationalballett mit Märchenerzählerin: Der Nussknacker
20.00 Uhr Comedy: Stefan Verra: ERTAPPT! KÖRPERSPRACHE: 
  Echt männlich. Richtig weiblich.
Sonntag, 4.12. 
10.30 -12.00 Uhr Dr. med. Ori Wolff: Nur müde, oder krank? Das körperliche Burnout
11.00 + Tschaikowsky Ballett-Festival:  
15.00 Uhr Russisches Nationalballett mit Märchenerzählerin: Dornröschen
Montag, 5.12.
17.30 Uhr Dr. Stephan Elbern: England in der Neuzeit – der Aufstieg zur Weltmacht*
19.30 Uhr Dr. Andreas Jacke: Filmmusik – Reise in die Furcht oder in die Hoffnung? 
  Die Verwendung von Musik im Film am Beispiel von Roman Polanski*
Dienstag, 6.12.
17.30 Uhr Stefan Eggert, M.A.: Israel – das Heilige Land. 
  Tel Aviv, Haifa, See Genezareth, Jerusalem, Bethlehem, Totes Meer*
18.30 Uhr Ausstellungseröffnung: Die Geheimnisse des Wassers, 
  Eintritt frei (bis zum 6.1.17)
19.30 Uhr Vortrag mit Diskussion: Prof. Dr. Bernd Kröplin: 
  Die Geheimnisse des Wassers*
Mittwoch, 7.12.
17.30 Uhr Dr. Helmut Brandl: Das Archäologische Museum von Ismailia – 
  alte Schätze neu entdeckt*
19.30 Uhr Vortrag mit Buchvorstellung: Prof. Dr. Peter-André Alt: Sigmund Freud – 
  der Arzt der Moderne*
Donnerstag, 8.12.
17.30 Uhr Derk Ehlert: Wildtiere in Berlin*
19.30 Uhr Vortrag und Buchvorstellung: Berit Brockhausen: Schöner streiten*
Freitag, 9.12.
15.30 Uhr Vortrag mit Diskussion: Prof. Dr. Annelie Keil: Wer lebt, wird älter*
16.30 Uhr Kindermusical-Premiere: KinderMusicalTheaterBerlin e.V. – 
  Alice im Wunderland
17.30 Uhr Dr. Stephan Elbern: Von Kiew nach St. Petersburg – 
  Kirchen und Klöster im alten Russland*
19.30 Uhr Vortrag mit Konzert und Diskussion: Christian W. Engelbert: 
  Die Heilkraft der Musik – ein außergewöhnliches Sinneserlebnis*
Samstag, 10.12.
11.00 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
15.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
Sonntag, 11.12.
11.00 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
11.00–14.00 Uhr Workshop: Der Ich-kann-nicht-singen-Chor
15.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
Montag, 12.12.
15.30 Uhr Johannes Prittwitz: Die Gräfin Lichtenau – 
  Berlins „Madame Pompadour“ und der Klassizismus*
16.30 Uhr Spielfilm: Meine Zeit mit Cézanne
17.30 Uhr Prof. Dr. Bernd Kröplin: Menschheitstraum Stratosphärenflüge*
19.00 Uhr Spielfilm: Meine Zeit mit Cézanne
19.30 Uhr Prof. Dr. Claudia Kemfert: Frischer Wind für die Energiewende, 
  aber nur als Sturm im Wasserglas?*
OmU = Originalfassung mit deutschen Untertiteln · OF = Originalfassung
oder unter www.urania.de · Eintrittspreise (Vorträge/Filme): 8,00/9,00 

unter Vorlage des Einzah lungs belegs 2016 und Persona
Dienstag, 13.12.
11.00 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
15.30 Uhr Rainer Reusch: Max Liebermann – Natur und Arbeitswelt*
16.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
17.30 Uhr Vortrag mit Buchvorstellung: Dr. phil. Udo Baer: Das Herz wird nicht dement*
19.30 Uhr Podiumsdiskussion: Daniel Alter, Ferid Heider, Dr. Andreas Goetze: 
  „Ohne Religion wäre die Welt doch viel friedlicher – oder?“ 
  Zur Rolle der Religionen im Konfliktfall: Beitrag zum Frieden? 
  Beitrag zur Gewalt?
20.00 Uhr Spielfilm: Meine Zeit mit Cézanne
Mittwoch, 14.12.
15.30 Uhr Elke Krauskopf, M.A.: MOMA – Das berühmteste Museum 
  für die Kunst der Moderne*
16.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
17.30 Uhr Vortrag mit Diskussion: Dr. Thomas Schäfer: Souverän leben*
19.30 Uhr Prof. Dr. Lutz von Werder: Transhumanismus als Lebenskunst?*
20.00 Uhr Spielfilm: Meine Zeit mit Cézanne
Donnerstag, 15.12.
11.00 Uhr + 16.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
15.30 Uhr Heli Ihlefeld: „Auch darüber wird Gras wachsen ...“ – 
  Die schönsten Anekdoten von Willy Brandt*
17.30 Uhr Ingmar Arnold: Geschichte der Berliner Rohrpost*
19.30 Uhr Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer: Digitale Medien – 
  Risiken und Nebenwirkungen*
20.00 Uhr Dipl. Ing. Alexander Goebels: Azoren – geheimnisvolle Inseln im Atlantik*
Freitag, 16.12.
15.30 Uhr Marlene Kayen, Johanna Hilbrandt: Das Tagebuch 
  und die Passion fürs Autobiografische*
16.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
17.30 Uhr Dr. med. Achim Kürten: Antlitzdiagnostik – Detektivarbeit am Körper*
19.30 Uhr Prof. Dr. Stephan Lessenich: Neben uns die Sintflut – 
  Wer zahlt den Preis für unseren Wohlstand?*
20.00 Uhr Dokumentarfilm: Athos – Im Jenseits dieser Welt
Samstag, 17.12.
11.00 + 15.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
Sonntag, 18.12.
11.00 + 15.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
Montag, 19.12.
11.00 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
15.30 Uhr Dr. med. Alexander Blau: Erholsamer Schlaf und seine Variationen*
16.30 + 19.00 Uhr Dokumentarfilm: Athos – Im Jenseits dieser Welt
17.30 Uhr Prof. Dr. Andreas Michalsen: Säure-Basen Ernährung*
19.30 Uhr Hannes Bahrmann: Abschied vom Mythos – 
  Sechs Jahrzehnte kubanische Revolution*
Dienstag, 20.12.
15.30 Uhr Dr. Eckhard Bahr: Ticino – Tessin und ein Hauch Bella Italia*
16.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
17.30 Uhr Dr. Eckhard Bahr: Zypern – Goldgrünes 
  vielbeschriebenes Blatt im Mittelmeer*
19.30 Uhr Prof. Dr. Tilman Spohn: Entstehung und Entwicklung der Erde 
  und des Sonnensystems: Was haben wir von Rosetta gelernt?*
20.00 Uhr Dokumentarfilm: Athos – Im Jenseits dieser Welt
Mittwoch, 21.12.
11.00 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
15.30 Uhr Gisela Gehrmann: Weihnachten in Familie – Glückliche Gemeinschaft, 
  gewolltes Alleinsein oder traurige Vereinsamung?*
17.30 Uhr Thomas R. Hoffmann, M.A.: Engel in der Kunst*
19.30 Uhr Reinhard Lauterbach: Das lange Sterben der Sowjetunion 1985 bis 1999*
20.00 Uhr Dokumentarfilm: Athos – Im Jenseits dieser Welt
Donnerstag, 22.12.
11.00 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
Montag, 26.12. – Mittwoch, 28.12.
15.30 Uhr Kindermusical: Alice im Wunderland
 · Ü = Überlänge · * = Vortrag · Ausführliches Programm in der Urania 
 · Ermäßigte Eintrittspreise für Mitglieder des Berliner Mietervereins 

lausweises: 6,50/7,50  · Urania-Mitglieder 4,50/5,50 
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